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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)447 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

Prof. Dr. Reinhold Höfer 

A) Anmerkungen zum Gesetzesentwurf 

Zu Artikel 1:  Änderung des Betriebsrentengesetzes 

Zu Nr. 1.: 

Keine Anmerkungen 

Zu Nr. 2.: 

Im § 2 Abs. 2 Satz 4 des Betriebsrentengesetzes sollte 
ein redaktionelles Versehen behoben werden. Der 
letzte Halbsatz muß mit „des“ statt wie bisher mit 
„das“ beginnen.  

Zu Nr. 3.: 

Der neue § 2a ist ein Kernstück der Neuregelung. Er 
befasst sich mit der Höhe der unverfallbaren Anwart-
schaft eines vor dem Eintritt des Versorgungsfalles 
aus dem Unternehmen ausgeschieden Arbeitneh-
mers. Insbesondere geht es um die Frage, ob jene An-
wartschaft nach dem Ausscheiden festgeschrieben ist 
oder sich in ihrer Höhe noch ändert. 

Der Abs. 1 des § 2a wiederholt die bisherige Regelung, 
die von dem Festschreiben der beim Ausscheiden er-
worbenen unverfallbaren Anwartschaft ausgeht. Dies 
hatte einen guten Grund, denn das Festschreiben 
diente der Rechtsklarheit. Ihr wird nicht gedient, 
wenn stattdessen wie im Abs. 2 Nr. 2 

Buchst. b) die unverfallbare Anwartschaft  wie 
die „Anwartschaften oder die Netto-
löhne vergleichbarer nicht ausge-
schiedener Arbeitnehmer“ angepasst 
wird. Jene Vergleichsbetrachtungen 
sind äußerst streitanfällig. Dies gilt 
auch für 

Buchst. c) der eine Anpassung der unverfallba-
ren Anwartschaften in Abhängig- von 

der Anhebung der laufenden Renten-
zahlungen vorsieht. 

Jene Regelungen sind jedoch durch die Mobilitäts-
richtlinie vorgegeben. Es ist deswegen müßig, sie an-
zugreifen. 

Allerdings bestehen Abgrenzungsprobleme zwischen 
sogenannten „nominalen Anrechten“ (§ 2a Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 Buchst. a) Betriebsrentengesetz) und Be-
triebsrenten, die von der  Gehaltsentwicklung  abhän-
gen und für die § 2a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Betriebsren-
tengesetz  einschlägig sein soll, der eine Erhöhung der 
unverfallbaren Versorgungsanwartschaften nach dem 
Ausscheiden aus dem Unternehmen vorsieht. 

Unklar ist, ob entweder der Tatbestand von Nr. 1 
Buchst. a oder von Nr. 2 Buchst. b erfüllt ist, wenn die 
Versorgungsleistung sich nach der sogenannten „per-
sönlichen Verdienstrelation“ des Arbeitnehmers be-
misst. Bei ihr wird eine nominale Versorgungsleis-
tung, z.B. 100 EURO Betriebsrente, einem Arbeitneh-
mer zuerkannt, der genau das Durchschnittseinkom-
men aller Arbeitnehmer des Betriebes  erzielt. Steigt 
sein Einkommen im Zeitablauf auf 110% des Durch-
schnittseinkommens, steigt auch seine Versorgung 
auf 110 EURO. Bleibt es nun nach dem Ausscheiden  
bei der Bemessungsgrundlage von 100 EURO für die 
zeitanteilig zu ermittelnde unverfallbare Anwart-
schaft – z.B. bei 50 EURO, wenn im Ausscheidezeit-
punkt  die halbe mögliche Dienstzeit bis zur Pensio-
nierung zurückgelegt wurde – oder steigt die unver-
fallbare Anwartschaft auf 55 EURO, weil ein ver-
gleichbarer Arbeitnehmer nach dem Ausscheiden 
110 % des Durchschnittseinkommens erzielt?  Han-
delt es sich um ein „nominales Anrecht“ im Sinne 
von Nr. 1 Buchst. a) (dann 50 EURO unverfallbare An-
wartschaft) oder liegt eine gehaltsabhängige Alters-
versorgung vor (dann Anheben der unverfallbaren 
Anwartschaft nach dem Ausscheiden auf 55 EURO, 
Nr. 2 Buchst. b))? Die Mobilitätsrichtlinie verlangt bei 
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Gehaltsabhängigkeit eine Anpassung an die fiktive 
Gehaltsentwicklung nach dem Ausscheiden 

Der Gesetzeswortlaut sollte klarstellen, dass auch in 
dem geschilderten Fall ein „nominales Anrecht“ im 
Sinne von § 2a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a) vorliegt. 
Folgende ergänzende Formulierung wird daher vor-
geschlagen: 

1. Die Anwartschaft 

a) als nominales Anrecht festgelegt ist, gleich-
gültig ob nur ein fester Geldbetrag genannt 
wird oder ob er sich mittelbar aus der Zu-
ordnung zu einem Gehalt ergibt, 

b) eine Verzinsung……. 

Problematisch ist die Abgrenzung zwischen § 2a Abs. 
2 Satz 2 Nr.1 bzw. Nr. 2 auch dann, wenn - wie häufig 
in der Vergangenheit – eine gehaltsabhängige Versor-
gung durch eine Versorgung nach Nr. 1 Buchst. b) ab-
gelöst wurde, aus Gründen der Besitzstandswahrung 
aber beim Eintritt des Versorgungsfalles die alte Rege-
lung alternativ noch voll oder teilweise gilt. Ist dann 
nach Nr. 1 oder nach Nr. 2 zu verfahren, wenn die 
nach Nr. 1 bemessene unverfallbare Anwartschaft 
nach dem Ausscheiden wegen der Dynamisierung 
nach Nr. 2 bis zum Eintritt des Versorgungsfalles 
überholt würde? 

Nun wird das Gesetz nicht alle Zweifelsfragen der 
Praxis lösen können. Es wäre aber zu begrüßen, wenn 
im Ausschussbericht festgehalten werde könnte, dass 
das Nominalwertprinzip und daher die Nr. 1 aus § 2a 
Abs. 2 Satz 1 aus Gründen der Rechtssicherheit Vor-
rang vor der Anwendung der Nr. 2 haben sollte. 

Zu Nr. 4. 

Keine Anmerkungen 

Zu Nr. 5. 

Keine Anmerkungen 

Zu Nr. 6. 

Keine Anmerkungen 

Zu Nr. 7. 

Der Verweis auf § 65 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes ist nicht eindeutig ge-
nug, denn dort werden Alternativen genannt. Ge-
meint ist der Teil des Buchst. a) bis zum Semikolon. 
Folglich wäre zu formulieren: 

„……Leistung der nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) 
VAG ohne Ausnahmeregelung festgesetzte Höchst-
zinssatz zur…..“ 

Zu Nr. 8 

Keine Anmerkungen 

Zu Nr. 9 

Keine Anmerkungen 

Zu Nr. 10 

Keine Anmerkungen 

Zu Nr. 11 

Keine Anmerkungen 

Zu Nr. 12 

Jene Vorschrift schränkt den Anwendungsbereich des 
§ 2a zu Recht stark ein. Der Anwendungsbereich er-
streckt sich nur auf „reine Beitragszusagen“ im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Betriebsrentengesetz und nur unter der 
Voraussetzung, dass das Versorgungssystem nicht vor 
dem 20. Mai 2014 geschlossen war. Allerdings wird 
die Berechnung der unverfallbaren Anwartschaft in 
den verbleibenden Restfällen sehr komplex  und da-
mit auch streitanfällig sein. Dennoch sollte die Vor-
schrift so beibehalten werden. 

Zu Art 2.: Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Zu Nr. 1 und Nr. 2 

Sowohl bei Unterstützungskassenzusagen (§ 4d EStG) 
als auch bei unmittelbaren Versorgungszusagen (§ 6a 
EStG) soll die Herabsetzung des Mindestalters für den 
Erwerb einer unverfallbaren Anwartschaft vom bishe-
rigen Alter 25 auf das Alter 21 steuerlich flankiert 
werden, indem der Betriebsausgabenabzug  für jün-
gere Alter gewährt wird. Der Betriebsausgabenabzug  
soll künftig für Versorgungsanwärter, die mindestens 
das 23. Lebensjahr vollendet haben, gestattet werden. 
Bislang gilt das vollendete 27. Lebensjahr. 

Es verstößt jedoch gegen die Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung, die laut § 5 Abs. 1 EStG auch für 
das Einkommensteuerrecht gelten, wenn der Be-
triebsausgabenabzug  für Versorgungsverpflichtungen 
nicht schon ab Vollendung des 21. Lebensjahres ge-
stattet wird, wenn in diesem Alter bereits die Unver-
fallbarkeitsbedingungen erfüllt wurden. Schließlich 
wird der Betriebsausgabenabzug bei den anderen 
Durchführungswegen der betrieblichen Altersversor-
gung, also der Direktversicherungs-, der Pensionskas-
sen- und der Pensionsfondszusage zu Recht ohne Al-
tersbegrenzung eingeräumt. Er müßte daher auch bei 
Unterstützungskassen- und unmittelbaren Versor-
gungszusagen ohne Altersbeschränkung bewilligt 
werden. 

Zu Art. 3: Änderung des Gesetzes zur Modernisie-
rung der Finanzaufsicht für Versicherun-
gen 

Keine Anmerkungen 

Zu Art . 4: Inkrafttreten 

Keine Anmerkungen 
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B) Vorschläge zur Fortentwicklung der betriebli-
chen Altersversorgung 

Zu Anlage 3: Zur Bilanzierung von Pensionsver-
pflichtungen 

Die in der Anlage 3 geäußerte Auffassung, dass der 
Durchschnittszins der Rückstellungsabzinsungs-ver-
ordnung, der aus der durchschnittlichen Rendite von 
festverzinslichen Wertpapieren der letzten sieben 
Jahre ermittelt wird, wegen der anhaltenden Niedrig-
zinspolitik der Europäischen Zentralbank  für die Be-
wertung von Versorgungsverpflichtungen nicht mehr 
angemessen ist, wird geteilt. Da die Verpflichtungen 
aus betrieblicher  Altersversorgung sich über viele 
Jahrzehnte erstrecken, müsste ein Zins unterlegt wer-
den, der aus einem längeren Zeitraum abgeleitet wird. 
Man erwägt einen Zeitraum von 15 Jahren. Auch ein 
noch längerer Zeitraum wäre noch gut begründbar. 
Bei einer Durchschnittsbildung über die letzten 40 
Jahre ergäbe sich ein Zins von gut 5 %. Jener Zins 
sollte dann konsequenterweise aber nicht nur für die 
Handelsbilanz, sondern auch für die Steuerbilanz gel-
ten, in der er bislang 6% ausmacht.  

Präzisierung des Begriffes der „wirtschaftlichen 
Lage“ aus § 16 Betriebsrentengesetz  

Der § 16 Betriebsrentengesetz befasst sich mit der An-
hebung  der Rentenzahlungen. Der jetzige Abs. 1 des 
§ 16 gilt unverändert seit dem Inkrafttreten des Geset-
zes im Jahre 1974. Er besagt, dass der Arbeitgeber alle 
drei Jahre ab Rentenbeginn prüfen muß, ob eine An-
passung der Betriebsrente unter Beachtung der „Be-
lange des Versorgungsempfängers“ und der „wirt-
schaftlichen Lage des Arbeitgebers“ stattfinden kann. 

Der Gesetzgeber hat jene sehr vage Vorschrift erst im 
Jahre 1998 hinsichtlich des Begriffes der „Belange des 
Versorgungsempfängers“ präzisiert, indem er durch 
Anfügung eines Abs. 2 erklärt hat, dass die Belange 
als erfüllt gelten, wenn die Rente an den Anstieg des 
Verbraucherindexes oder den Anstieg vergleichbarer 
Nettolöhne angepasst werden. 

Eine vergleichbare Präzisierung der „wirtschaftlichen 
Lage des Arbeitgebers“ fehlt bis heute, wodurch die 

Gerichte mit der Ausfüllung jenes vagen Rechtsbe-
griffs belastet werden.  

Sie hatten entschieden, dass die wirtschaftliche Lage 
dann eine Anpassung rechtfertigt, wenn die Eigenka-
pitalrentabilität des Unternehmens 2%-Punkte über 
der von festverzinslichen Wertpapieren liegt. Dies 
war viele Jahre lang wegen des ca. 5%-igen Zinsni-
veaus jener Papiere gut nachvollziehbar. Das Kurs-
Gewinnverhältnis der DAX-Unternehmen liegt im 
langjährigen Durchschnitt bei 15 und ermöglichte da-
her Renditen von ca. 7%, denn für den Kaufpreis von 
15 wird ein Gewinn von 1 gewährt, also jener 7%-ige 
Zins erzielt. Wenn man das 5%-ige Zinsniveau um 
jene 2 %-Punkte erhöht, gelangt man zu der Rendite 
des langjährigen Kurs-Gewinnverhältnisses von 7 %. 

Allerdings hat sich nun wegen der Niedrigzinspolitik 
der europäischen Zentralbank herausgestellt, dass 
das Zinsniveau von festverzinslichen Wertpapieren  
nicht nur für die Bewertung von Versorgungsver-
pflichtungen nicht mehr passt (siehe oben), sondern 
dass es auch bei der Beurteilung der wirtschaftlichen 
Lage des Unternehmens versagt. Man kann die Eigen-
kapitalrendite bei weitem nicht mehr als befriedigend 
bezeichnen, wenn sie wie zur Zeit bei festverzinsli-
chen Wertpapieren mit AA oder AAA Rating bei ca. 
0,5 % liegt. Daran ändert auch deren fiktive Erhöhung 
auf 2,5% durch den zweiprozentigen Zuschlag 
nichts. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, in dem Abs. 2 des § 
16 die Präzisierung aufzunehmen, dass eine Betriebs-
rentenanpassung u.a. nur dann geboten ist, wenn die 
Eigenkapitalrentabilität mindestens 7% beträgt. Da-
mit wäre man dann bei dem langfristeigen Durch-
schnittszins für festverzinsliche Wertpapiere von 5 
%, wobei jener Wert um die vom BAG entschiedene 
Marge von 2 % erhöht wäre. 

Anlagen 

Siehe zu den beiden vorstehenden Vorschlägen zur 
Fortentwicklung der betrieblichen Altersversorgung 
auch die beiden jüngst in der Zeitschrift „Der Betrieb“ 
erschienenen Aufsätze, die beigefügt sind. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)456 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

Prof. Dr. Christian Rolfs 

Zusammenfassung 

1. Der Gesetzentwurf verdient Zustimmung. Er setzt 
die Mobilitäts-Richtlinie 2014/50/EU sachgerecht 
in nationales Recht um. 

2. Mit Unionsrecht möglicherweise unvereinbar ist 
allerdings die im neuen § 3 Abs. 2 Satz 3 BetrAVG 
vorgesehene Frist (Art. 1 Nr. 4 des Entwurfs). 
Während die Richtlinie auf alle Arbeitnehmer An-
wendung findet, die zwischen Mitgliedstaaten zu- 
und abwandern (Art. 3 lit. g RL 2014/50/EU), be-
schränkt der Gesetzentwurf die Regelung auf die-
jenigen Arbeitnehmer, die innerhalb von drei Mo-
naten nach ihrem Ausscheiden ins EU-Ausland 
wechseln. Alternativen, die mit Unionsrecht un-
zweifelhaft vereinbar sind, führen allerdings zu 
wenig sachgerechten Ergebnissen. 

Jedenfalls sollte im neuen Satz 3 des § 3 Abs. 2 
BetrAVG nach den Wörtern „in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union“ noch die 
Ergänzung „oder einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum o-
der der Schweiz“ eingefügt werden, da die Richt-
linie 2014/50/EU ausweislich ihrer Eingangsfor-
mel Bedeutung auch für den EWR hat. 

3.  Es wird empfohlen, zwei weitere Änderungen des 
BetrAVG vorzunehmen: 

 a) In § 2 Abs. 2 Satz 4 BetrAVG sollte ein Redak-
tionsversehen bereinigt und im letzten Teil-
satz das Wort „das“ durch „des“ ersetzt wer-
den. 

 b) § 30a BetrAVG kann mit Inkrafttreten des Ge-
setzes am 1. Januar 2018 aufgehoben werden. 
Diese Vorschrift hat dann infolge Zeitablaufs 
keinen Anwendungsbereich mehr. 

4. Der Bundesrat hatte angeregt, die Bestimmungen 
über die im Handelsgesetzbuch verorteten Bestim-
mungen über die Bilanzierung von Pensionsver-
pflichtungen zu modifizieren. Diesem Vorschlag, 
der angesichts der Niedrigzinsphase für die Unter-
nehmen von großer Bedeutung, steuerlich aber 
neutral ist, sollte entsprochen werden. 

A. Allgemeiner Teil 

I. 

Der Gesetzentwurf dient zu weiten Teilen der Umset-
zung der Mobilitäts-Richtlinie 2014/50/EU. Diese 
Richtlinie muss bis zum 21. Mai 2018 in nationales 
Recht transformiert werden. Dies bedingt einen ein-
geschränkten Handlungsspielraum des Gesetzgebers. 

Der Entwurf geht in zweifacher Hinsicht über das uni-
onsrechtlich Erforderliche hinaus: Erstens beschränkt 
er seinen Anwendungsbereich – mit einer später (Be-
sonderer Teil, zu Art. 1 Nr. 7) zu erörternden Aus-
nahme – nicht auf Arbeitnehmer, die ein Arbeitsver-
hältnis in einem anderen EU-Mitgliedstaat begründen 
(„zwischen Mitgliedstaaten zu- und abwandern“, 
Art. 3 lit. g RL 2014/50/EU). Zweitens sollen die 
neuen Bestimmungen nicht nur für die Alters-, son-
dern über Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie hinaus auch für 
die Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung gel-
ten. 

Entgegen der vom Nationalen Normenkontrollrat ge-
äußerten Kritik (BT-Drucks. 18/6283, S. 17/18) sind 
beide Erweiterungen sachgerecht: 

1. Eine Differenzierung zwischen Arbeitnehmern, 
die ihren Arbeitsplatz innerhalb Deutschlands 
wechseln, und solchen, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, hätte gravierende Nach-
teile. Sie führte erstens dazu, dass das Betriebsren-
tenrecht nochmals komplexer würde und sich die 
Verwaltungskosten entsprechend erhöhten. Die 
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Arbeitgeber und die externen Versicherungs- und 
Versorgungsträger (Versicherungsunternehmen, 
Pensionskassen, Pensionsfonds und Unterstüt-
zungskassen) müssten insbesondere die Anwart-
schaften der ausgeschiedenen Arbeitnehmer in 
unterschiedlicher Weise verwalten. Für im Inland 
verbleibende Arbeitnehmer gölte weiterhin der 
„Festschreibeeffekt“ des § 2 Abs. 5 BetrAVG, für 
EU-mobile Arbeitnehmer wären die Anwartschaf-
ten dagegen nach Maßgabe des neuen § 2a Be-
trAVG zu dynamisieren. Das Verhältnis zwischen 
den Aufwendungen der Arbeitgeber für die Alters-
vorsorge und den Betriebsrentenleistungen an die 
Arbeitnehmer würde sich zugunsten zusätzlicher 
Bürokratiekosten verschlechtern. Daran haben 
weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber ein Inte-
resse. Zweitens hätte eine solche Differenzierung 
zur Konsequenz, dass im Inland verbleibende Ar-
beitnehmer schlechter behandelt würden als sol-
che, die in einen anderen Mitgliedstaat abwan-
dern. Eine solche „Inländerdiskriminierung“ 
sollte ebenfalls vermieden werden. Drittens 
schließlich finden die steuerrechtlichen Änderun-
gen (Art. 2 des Entwurfs) ihre Ursache u.a. darin, 
dass die Frist für die Unverfallbarkeit von Be-
triebsrentenanwartschaften abgesenkt wird. Dies 
ist folgerichtig nur dann, wenn die Änderung des 
BetrAVG (Art. 1 des Entwurfs) nicht nur die ins 
EU-Ausland wechselnden, sondern alle Arbeit-
nehmer mit einer Betriebsrentenanwartschaft be-
trifft. 

2. Eine Differenzierung zwischen Leistungen der Al-
tersversorgung und solchen der Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenversorgung ist dem deutschen Be-
triebsrentenrecht bislang unbekannt. Eine solche 
aus Anlass der Umsetzung der Richtlinie nun ein-
zuführen und beispielsweise unterschiedliche 
Fristen für die Unverfallbarkeit der Anwartschaf-
ten zu statuieren, ist ebenfalls nicht anzustreben. 
Auch sie hätte nochmalige Differenzierungen und 
damit eine Erhöhung der Verwaltungskosten zur 
Folge. Zudem führte sie zu sachwidrigen Ergeb-
nissen, beispielsweise dergestalt, dass ein nach 
vier Jahren aus dem Arbeitsverhältnis ausschei-
dender Arbeitnehmer zwar seine Anwartschaft 
auf eine Alters-, nicht aber diejenige auf eine Hin-
terbliebenenrente behielte. Dies wäre den Hinter-
bliebenen im Todesfalle kaum verständlich zu 
machen. 

II. 

Zu begrüßen ist, dass die Absenkung der Unverfall-
barkeitsfristen (Art. 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs) steu-
erlich begleitet wird (Art. 2 des Entwurfs). Zwar voll-
zieht der steuerrechtliche Teil des Gesetzes die ar-
beitsrechtlichen Änderungen nur teilweise nach. 
Während arbeitsrechtlich die Unverfallbarkeit der 
Anwartschaft bereits mit Vollendung des 21. Lebens-
jahres des Arbeitnehmers eintritt, soll steuerrechtlich 
erst das 23. Lebensjahr maßgeblich sein. Aber hier-
durch wird wenigstens ein Teil der zusätzlichen Las-
ten, die das Gesetz den Arbeitgebern aufbürdet, steu-
erlich abgemildert. 

III. 

Für die Unternehmen, die ihren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung zusagen, ist die handelsbilanzielle Be-
handlung der Pensionsverpflichtungen von erhebli-
cher wirtschaftlicher Bedeutung. Angesichts der an-
dauernden Phase extrem niedriger Zinsen, deren 
Ende derzeit nicht absehbar ist, hatte der Bundesrat 
in seiner 936. Sitzung am 25. September 2015 be-
schlossen, eine Änderung des Handelsbilanzrechts 
(§ 253 Abs. 2 HGB i.V. mit der Rückstellungsabzin-
sungsverordnung) anzuregen. Diesem Vorschlag, der 
ohne Steuermindereinnahmen umgesetzt werden 
kann, sollte baldmöglichst entsprochen werden. 

B. Besonderer Teil 

zu Artikel 1 (Änderung des Betriebsrentengesetzes)  

zu Nummern 1 bis 3, 5, 6, 8 bis 12 

Der Entwurf setzt die Vorgaben der Mobilitäts-Richt-
linie mit den beiden im Allgemeinen Teil hervorge-
hobenen „Überschüssen“, im Übrigen aber unverän-
dert (1:1) um. Er macht dabei von der durch Art. 2 
Abs. 2 lit. c der Richtlinie eröffneten Möglichkeit Ge-
brauch, den Pensions-Sicherungs-Verein aG (PSV) 
von der Pflicht zur Dynamisierung unverfallbarer An-
wartschaften auszunehmen. Dies vermeidet höhere 
Kosten für die beitragspflichtigen Arbeitgeber, ohne 
dass sich die Rechtsstellung der Arbeitnehmer gegen-
über der derzeitigen Rechtslage verschlechtert. 

zu Nummer 4 (§ 3 Abs. 2 BetrAVG) 

1. Die vom Entwurf vorgeschlagene Neufassung des 
§ 3 Abs. 2 BetrAVG ist mit Unionsrecht möglich-
erweise unvereinbar. Der neue Satz 3 macht die 
Abfindung der Anwartschaft nur dann von der 
Zustimmung des Arbeitnehmers abhängig, wenn 
dieser ein neues Arbeitsverhältnis in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union begrün-
det und dies innerhalb von drei Monaten nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses seinem ehema-
ligen Arbeitgeber mitteilt. Diese Fristbestimmung 
findet im Unionsrecht keine Grundlage. 

 Art. 5 Abs. 3 der Mobilitäts-Richtlinie lautet: 

Die Mitgliedstaaten können den Zusatzren-
tensystemen die Möglichkeit einräumen, un-
verfallbare Rentenanwartschaften eines aus-
scheidenden Arbeitnehmers nicht zu erhal-
ten, sondern diese mit der in Kenntnis der 
Sachlage erteilten Einwilligung des Arbeit-
nehmers – auch in Bezug auf die zu erheben-
den Gebühren – in Höhe ihres Kapitalwertes 
an den ausscheidenden Arbeitnehmer auszu-
zahlen, soweit der Wert der unverfallbaren 
Rentenanwartschaften einen vom betreffen-
den Mitgliedstaat festgelegten Schwellen-
wert nicht überschreitet. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission den angewendeten 
Schwellenwert mit. 

„Ausscheidender Arbeitnehmer“ in diesem Sinne 
ist ausweislich der Begriffsbestimmung in Art. 3 
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lit. g der Richtlinie ein „aktive(r) Versorgungsan-
wärter, dessen derzeitiges Beschäftigungsverhält-
nis aus anderen Gründen als dem Erwerb einer 
Anwartschaft auf eine Zusatzrente endet und der 
zwischen Mitgliedstaaten zu- und abwandert“. 
Eine Frist, wann diese „Abwanderung“ in einen 
anderen Mitgliedstaat erfolgen muss, nennt die 
Richtlinie nicht. Es erscheint daher möglich, dass 
der Europäische Gerichtshof zur Förderung der 
„praktischen Wirksamkeit“ der Richtlinie (effet 
utile) diese auch dann zur Anwendung bringt, 
wenn der Arbeitnehmer nicht unmittelbar nach 
seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 
ein solches in einem anderen Mitgliedstaat auf-
nimmt, sondern erst nach längerer Zeit, möglich-
erweise sogar nach einer Zwischenbeschäftigung 
bei einem oder mehreren inländischen Arbeitge-
ber(n). 

Die Begründung (BT-Drucksache 18/6283, S. 11) 
stützt sich zwar auf Ziffer 7 der Erwägungsgründe 
der Richtlinie, die es den Mitgliedstaaten gestat-
tet, zu verlangen, dass ausscheidende Arbeitneh-
mer, die in einen anderen Mitgliedstaat abwan-
dern, dies ihren Zusatzrentensystemen entspre-
chend mitteilen. Auch aus dieser Bestimmung 
ergibt sich jedoch nicht, dass die Mobilität inner-
halb von drei Monaten nach dem Ausscheiden aus 
dem Arbeitsverhältnis wahrgenommen worden 
sein muss. 

2. Es bereitet allerdings große Schwierigkeiten, eine 
sachgerechte Alternative zu entwickeln: 

Die Möglichkeit der Abfindung ist nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 BetrAVG ohnehin auf Bagatellanwartschaf-
ten beschränkt (zu erwartende monatliche Rente 
in Höhe von 1% der Bezugsgröße = 28,35 Euro mo-
natlich oder Kapitalleistung in Höhe von 12/10 
der monatlichen Bezugsgröße = 3.402 Euro [Werte 
jeweils für Deutschland West 2015]). Stimmt der 
Arbeitnehmer der Abfindung nicht zu und wird 
das Kapital nicht auf den neuen Arbeitgeber oder 
dessen Versicherungs- oder Versorgungsträger 
übertragen, können die Verwaltungskosten über 
einen längeren Zeitraum das Kapital möglicher-
weise vollständig aufzehren, zumal es kaum nen-
nenswerte Zinserträge erwirtschaften dürfte. Die 
Abfindung – notfalls auch gegen den Willen des 
Arbeitnehmers – ist daher sachgerecht. Nicht zu 
empfehlen ist demgegenüber, das Erfordernis der 
Zustimmung auf die im Inland verbleibenden Ar-
beitnehmer zu erstrecken und die Richtlinie auch 
insoweit überschießend umzusetzen. 

Verzichtete man umgekehrt ganz auf eine Frist, in-
nerhalb derer der Arbeitnehmer seine EU-Mobili-
tät dem Arbeitgeber mitteilen muss, ergäben sich 
komplizierte Rückabwicklungsprobleme. Ein Bei-
spiel: Der Arbeitnehmer hat vom 23. bis zum 
27. Lebensjahr bei Arbeitgeber A in Deutschland 
gearbeitet. Anschließend wechselt er zu Arbeitge-
ber B, ebenfalls in Deutschland. Seine bei A er-
worbene Rentenanwartschaft erhält er als Abfin-
dung ausbezahlt. Erst im Alter von 57 Jahren 
wechselt der Arbeitnehmer zum Arbeitgeber C in 
Österreich. Unverzüglich teilt er A mit, dass er der 

– bereits vor 30 Jahren erfolgten – Abfindung sei-
ner Anwartschaft nicht zustimme. Die Richtlinie 
enthält keinerlei Hinweise darauf, ob er nun den 
Abfindungsbetrag erstatten muss, ob hierauf Zin-
sen zu entrichten sind, oder ob das spätere Verlan-
gen nach Auszahlung der Rente rechtsmiss-
bräuchlich wäre. 

Es wird daher an dieser Stelle darauf verzichtet, 
einen Alternativvorschlag zu entwickeln. 

3. Jedenfalls sollte im neuen Satz 3 des § 3 Abs. 2 
BetrAVG nach den Wörtern „in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union“ noch die 
Ergänzung „oder einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum o-
der der Schweiz“ vorgenommen werden, da die 
Richtlinie 2014/50/EU ausweislich ihrer Ein-
gangsformel Bedeutung auch für den EWR hat. 

zu Nummer 7 (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG) 

Die beabsichtigte Änderung des § 16 BetrAVG beruht 
nicht auf Unionsrecht. Sie korrigiert aus guten Grün-
den die jüngere Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts. 

Der Dritte Senat hat mit Urteil vom 30. September 
2014 (3 AZR 618/12) entschieden, dass auch bei sog. 
regulierten Pensionskassen (§ 118b Abs. 3 VAG), die 
mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) einen höheren Rech-
nungszins zugrunde legen, als § 2 Abs. 1 DeckRV es 
vorsieht, dieser (unmittelbar nur für Versicherungs-
unternehmen und deregulierte Pensionskassen maß-
gebliche) Zinssatz für die Berechnung etwaiger Über-
schüsse der Pensionskasse und damit ihre Anpas-
sungspflicht maßgeblich ist. Dies hat zur Konse-
quenz, dass die Arbeitgeber bei der Rentenanpassung 
nach § 16 BetrAVG für die Differenz zwischen den 
von der Pensionskasse tatsächlich erwirtschafteten 
Überschüssen und den bloß fiktiven Überschüssen 
auf der Basis des DeckRV-Zinssatzes nach § 1 Abs. 1 
Satz 3 BetrAVG einstandspflichtig sind. 

Die beabsichtigte Änderung ist sachgerecht. Die zi-
tierte Judikatur des BAG beruht darauf, dass regu-
lierte und deregulierte Pensionskassen unterschiedli-
che Rechnungszinssätze verwenden. Als die maßgeb-
liche Vorschrift des § 16 Abs. 3 BetrAVG zum Jahres-
beginn 1999 eingefügt wurde (Gesetz zur Reform der 
Gesetzlichen Rentenversicherung – Rentenreformge-
setz 1999 – vom 16. Dezember 1997, BGBl. I S. 2998), 
gab es im Versicherungsaufsichtsgesetz noch keine 
Unterscheidung zwischen regulierten und deregulier-
ten Pensionskassen. Diese wurde erst durch die 7. 
VAG-Novelle (Siebtes Gesetz zur Änderung des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes vom 29. August 2005, 
BGBl. I S. 2546) vorgenommen. Dabei wurden aber 
die Konsequenzen dieser aufsichtsrechtlichen Diffe-
renzierung für die Anpassungsprüfungspflicht nach 
§ 16 BetrAVG nicht erkannt. Dies wird nun nachge-
holt. 

Sachgerecht ist die beabsichtigte Änderung auch des-
halb, weil das Bundesministerium der Finanzen zwi-
schenzeitlich angekündigt hat, ab 2016 gar keinen Ga-
rantiezins für die Lebensversicherung mehr festset-
zen zu wollen (vgl. etwa die Online-Ausgabe der 
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Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 7. Oktober 
2015: „Berlin will Garantiezins für Versicherer ab-
schaffen“; www.faz.net). Der Verweis des § 16 Abs. 3 
Nr. 2 BetrAVG auf den in der Deckungsrückstellungs-
verordnung festgesetzten Höchstzinssatz ginge dann 
ohnehin ins Leere. 

zu Artikel 2 (Änderung des Einkommensteuergeset-
zes) 

Siehe den Allgemeinen Teil der Stellungnahme. 

zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes zur Modernisie-
rung der Finanzaufsicht über Versicherungen) 

Siehe die Stellungnahme zu Art. 1 Nr. 7 (§ 16 Abs. 3 
Nr. 2 BetrAVG) 

Weitere Änderungsvorschläge 

1. Als neue Nummer 2a des Artikel 1 sollte ein 
sprachliches Versehen im bestehenden Gesetzes-
text bereinigt werden. § 2 Abs. 2 Satz 4 BetrAVG 
lautet derzeit: 

Der ausgeschiedene Arbeitnehmer darf die An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag in Höhe 
des durch Beitragszahlungen des Arbeitgebers ge-
bildeten geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals 
oder, soweit die Berechnung des Deckungskapi-
tals nicht zum Geschäftsplan gehört, das nach 
§ 169 Abs. 3 und 4 des Versicherungsvertragsge-
setzes berechneten Wertes weder abtreten noch 
beleihen. 

Im letzten Teilsatz sollte der Artikel „das“ durch 
„des“ [… Wertes] ersetzt werden. 

2. § 30a BetrAVG kann zum 1. Januar 2018 aufgeho-
ben werden (neue Nr. 9a in Artikel 1 des Geset-
zes). 

Die Vorschrift ist 1997 rückwirkend zum 17. Mai 
1990 als Reaktion auf das sog. Barber-Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs von diesem Tage 
(EuGH, Urt. vom 17. Mai 1990 – C-262/88, Slg. 
1990, 1889) in das Gesetz eingefügt worden (Ge-
setz zur Reform der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung – Rentenreformgesetz 1999 – vom 16. Dezem-
ber 1997, BGBl. I S. 2998). Sie betrifft die Möglich-
keit der vorzeitigen Inanspruchnahme von Be-
triebsrenten durch Männer, die – mit Ausnahme 
des Geschlechts – alle Voraussetzungen für die In-
anspruchnahme einer Altersrente für Frauen in 
der Gesetzlichen Rentenversicherung (§ 237a 
SGB VI) erfüllen. 

Die Möglichkeit für Frauen, Altersrente zu einem 
früheren Zeitpunkt zu beanspruchen als Männer, 
besteht nur für Versicherte der Jahrgänge 1951 
und älter (§ 237a Abs. 1 Nr. 1 SGB VI). Die be-
troffenen Personen werden bei Inkrafttreten des 
Gesetzes am 1. Januar 2018 mindestens 67 Jahre 
alt sein und damit (längst) das zu diesem Zeit-
punkt auch für Männer geltende Renteneintritts-
alter erreicht haben. 

Wegen ihrer zeitlich nur begrenzten Bedeutung 
war die Vorschrift seinerzeit bewusst als Über-
gangsnorm konzipiert und in den Dritten Teil des 
Betriebsrentengesetzes (Übergangs- und Schluss-
vorschriften) eingeordnet worden (vgl. BT-
Drucks. 13/8671, S. 93). 

Am 1. Januar 2018 hat sie ihre Bedeutung verloren 
und kann daher ersatzlos aufgehoben werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)457 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

Carsten Velten

Der Gesetzesentwurf ist eine in sich weitestgehend 
konsistente Umsetzung der Richtlinie 2014/50/EU. 
Die Vorgaben der Richtlinie sind im Kern de facto al-
ternativlos und bedeuten für die Unternehmen in al-
ler Regel eine Erhöhung der Kosten und des operati-
ven Aufwandes.  

Im Einzelnen sind dies: 

 Die Verkürzung der Unverfallbarkeitsfristen (Arti-
kel 1, Ziffer 1 und 2; §1b BetrAVG) 

 Die Dynamisierung von Anwartschaften (Artikel 
1, Ziffer 3; §2a BetrAVG) 

 Zustimmungsvorbehalt bei Kleinstanwartschafts-
abfindungen (Artikel 1, Ziffer 4; §3 BetrAVG) 

 Erweiterung der Auskunftspflichten (Artikel 1, 
Ziffer 5; §4a BetrAVG) 

Insbesondere in Zeiten, in denen der erklärte Wille 
der Regierung die Ausweitung und Stärkung der be-
trieblichen Altersversorgung ist, schwächen solche 
wenn auch EU-rechtlich zwingende Maßnahmen das 
Vertrauen der Unternehmen in die Stabilität der bAV 
und wirken kontraproduktiv. Dem kann nur durch 
gleichzeitige vertrauensschaffende Maßnahmen ent-
gegengewirkt werden. Insofern sind insbesondere fol-
gende Maßnahmen zu begrüßen: 

 Teilweise steuerliche Begleitung bei der Verkür-
zung der UV-Fristen (Artikel 2, Ziffer 1 und 2; §4d 
und §6a EStG) 

 Übergangsregelungen bei der Verkürzung der UV-
Fristen und bei der Dynamisierung der Anwart-
schaften (Artikel 1, Ziffer 11 und 12; §30f und 
§30g BetrAVG) 

 Beschränkung des Zustimmungsvorbehaltes bei  
Kleinstanwartschaftsabfindungen auf den Wech-
sel in einen anderen Mitgliedsstaat (Artikel 1, Zif-
fer 4; §3 BetrAVG) 

 Beschränkung der Erweiterung der Auskunfts-
pflichten auf Textform (Artikel 1, Ziffer 5; §4a Be-
trAVG) 

In Summe reichen diese begleitenden Maßnahmen 
bei weitem nicht aus, der seit Jahren anhaltenden 
Tendenz zur stetigen Verschlechterung der Rahmen-
bedingungen der bAV faktisch entgegenzuwirken. Im 
Einzelnen sind folgende wesentliche Punkte zu er-
wähnen:  

 Arbeitsrecht und Steuerrecht laufen weiter ausei-
nander. Maßgebliche arbeitsrechtlich zugelassene 
Dynamisierungen (z.B.: Nettolohnentwicklung 
vergleichbarer AN, den laufenden Leitungen der 
Versorgungsempfänger etc.) dürfen in der Berech-
nung des steuerlich auszuweisenden Anspruchs 
nicht angesetzt werden. Das größte Problem in 
diesem Zusammenhang ist das Auseinanderfallen 
der Rechnungszinsen für die handelsrechtliche 
und steuerliche Bewertung. Während der handels-
rechtliche Rechnungszinsfuß nach aktuellen Prog-
nosen bereits in zwei Jahren unter 3% fallen wird 
– was für sich schon eine erhebliche Belastung für 
die deutsche Wirtschaft darstellt – darf für die 
steuerliche Bewertung lediglich ein Zins in Höhe 
von 6% angesetzt werden. Dies bedarf einer drin-
genden Anpassung.  

 Die neuen Dynamisierungsregelungen bei An-
wartschaften führen bei Übertragungen auf den 
Pensionsfonds zu analogen Problemen wie die 
Übertragung von laufenden Leistungen. Im letzte-
ren Fall dürfen nicht fest zugesagte künftige Ren-
tensteigerungen steuerlich nicht angesetzt wer-
den. Nun wird diese Regelung auch für Anwart-
schaftsdynamiken gelten. Im Ergebnis sind keine 
vollständigen Übertragungen möglich. Im Ergeb-
nis belastet dies weiter die Bilanzen der Unterneh-
men.  
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 Bei der Übergangsregelung zur Dynamisierung 
von Anwartschaften werden „geschlossene Ver-
sorgungssysteme“ ausgenommen. Dieser Begriff 
ist gesetzlich nicht eindeutig definiert und kann 
zu Fehlinterpretationen führen. Beispielsweise ist 
nicht eindeutig klar, ob das „System“ nur durch 
einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung 
insgesamt beschrieben wird, oder ob ein System 
auch durch einzelne „Besitzstandregelungen“ in-
nerhalb einer Betriebsvereinbarung abgegrenzt 
wird. Die Betriebsvereinbarung kann in bestimm-
ten Teilen für Neueintritte offen, die einzelnen Be-
sitzstandregelungen aber für Neueintritte ge-
schlossen sein. Auch wenn der bisherige Text die 
Interpretation nahelegt, dass auch geschlossene 
Besitzstandsregelungen „geschlossene Systeme“ 
sein sollten,  wäre hierzu eine Klarstellung hilf-
reich, die insoweit die Möglichkeit von Fehlinter-
pretationen ausschließt. 

 Die Tatsache, dass künftig die Textform bei den 
Auskunftspflichten ausreichend ist, ist zwar 

grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings werden bei 
den Unternehmen bereits seit Jahren passwortge-
schützte bAV-Portale auch aus Sicht der Beschäf-
tigten sehr erfolgreich für eine umfangreiche In-
formation der Beschäftigten genutzt. Die Entwick-
lung dieser Informationsplattformen sind z.T. mit 
erheblichen Investitionen verbunden, bieten dann 
aber Informationsmöglichkeiten, die häufig be-
reits heute über die im Gesetzesentwurf vorgese-
henen Informationspflichten hinausgehen. Diese 
Unternehmen sollten nun dringend nicht mit 
noch weiteren Informationswegen belastet wer-
den, die inhaltlich dem Beschäftigten keinen 
Mehrwert bringen. Statt „Internetseiten“ in der 
Gesetzesbegründung ausdrücklich auszunehmen, 
sollten Webbasierte Portallösungen mit individu-
ellem Zugang der Beschäftigten, die im Ergebnis 
als unternehmensbezogenes individuelles Infor-
mationspostfach für die Beschäftigten ausgestaltet 
sind, vergleichbar einem sonstigen E-Mailpost-
fach ausdrücklich zugelassen werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache zu 18(11)457 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

Carsten Velten

Ergänzende Stellungnahme zur Änderung des Auf-
sichtsrechts für Pensionsfonds (§ 112 VAG) 

Die Möglichkeit, die Rentenphase im Rahmen der 
Beitragszusage mit Mindestleistung (BzML) neben 
der bisherigen versicherungsförmigen Option auch 
nicht versicherungsförmig gestalten zu können ist 
eindeutig zu begrüssen.  

Bislang war bei einer BzML aufsichtsrechtlich nur in 
der Anwartschaftsphase eine nicht versicherungsför-
mige Gestaltung zugelassen. Die Regelungen aus dem 
Entwurf würden es ermöglichen, über den Pensions-
fonds auch für die Rentenbezugsphase nicht versiche-
rungsförmige Gestaltungen umzusetzen. Um die Inte-
ressen der Versorgungsberechtigten zu wahren, er-
scheint es sachgerecht, diese Gestaltung auf Zusagen 
zu beschränken, die auf Basis kollektivrechtlicher 
Vereinbarungen erfolgen.  

Mit der Neuregelung wäre die Möglichkeit einer we-
niger restriktiven aber dafür ausgewogeneren Kapital-
anlagepolitik verbunden, die insbesondere auch dem 
historisch niedrigen Zinsumfeld gerecht wird Zudem 
kann die Kapitalanlagepolitik für die ebenfalls nicht 
versicherungsförmige Anwartschaftsphase und die 
Rentenbezugsphase besser vereinheitlicht werden, 
was zu höheren Renditen und zur Einsparung von 
Administrations- und Transaktionskosten führen 
kann.  

Insgesamt ist der Entwurf zu begrüßen: die Formulie-
rung der Gesetzesänderung stellt eine ausgewogene 
und hinreichend bestimmte Regelung des Gegenstan-
des dar. Sie gewährt den Pensionsfonds hinreichende 
Flexibilität für innovative Auszahlungsregelungen 
und wahrt die Interessen der Versorgungsanwärter 
und Versorgungsempfänger. Die Regelung kann dazu 
beitragen, dass die Akzeptanz und Verbreitung der 
betrieblichen Altersvorsorge weiter erhöht wird. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)458 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V.

1. Zusammenfassung 

Mit der Umsetzung der Mobilitätsrichtlinie in deut-
sches Recht werden die Rahmenbedingungen für Ar-
beitnehmer verbessert. Für die Arbeitgeber erhöhen 
sich dadurch die Kosten einer betrieblichen Alters-
versorgung je nach Gestaltung erheblich. Es ist daher 
dringend erforderlich, dass der Gesetzgeber den Un-
ternehmen eine vollständige steuerliche Begleitung 
der Änderungen einräumt.  

Darüber hinaus ist es aufgrund der Niedrigzinsphase 
dringend geboten, zeitnah handelsrechtliche Erleich-
terungen für die Unternehmen bei der Bewertung von 
Pensionsverpflichtungen umzusetzen, wie zuletzt 
vom Bundesrat am 25. September 2015 gefordert. 

2. Gesetzentwurf der Bundesregierung gemäß Bun-
destagsdrucksache 18/6283 

2.1 Änderung des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) 

a) Die vorgeschlagenen Änderungen des Betriebs-
rentengesetzes verbessern die Regelungen für alle 
Arbeitnehmer mit einer betrieblichen Altersver-
sorgung, nicht nur, wie von der EU-Mobilitäts-
richtlinie vorgesehen, für grenzüberschreitend 
mobile Arbeitnehmer. Dies halten wir grundsätz-
lich für sachgerecht. Erfreulicherweise hat §2a  
BetrAVG gegenüber dem Referentenentwurf jetzt 
eine klarere Struktur und eine deutlich verbes-
serte Formulierung erhalten. Zu begrüßen ist 
auch, dass bei den Abfindungsmöglichkeiten un-
verfallbarer Versorgungsanrechte für nicht grenz-
überschreitend mobile, ausgeschiedene Arbeit-
nehmer die bisherige einseitige Abfindungsmög-
lichkeit von Kleinstanrechten durch den Arbeitge-
ber beibehalten wurde, da die Aufrechterhaltung 
geringfügige Anwartschaften die Arbeitgeber mit 

unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwen-
dungen belasten würde. 

b) Die Klarstellung in § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG zur 
Rentenanpassung bei regulierten Pensionskassen 
und regulierten Direktversicherungstarifen begrü-
ßen wir ausdrücklich. Hierdurch wird die Rechts-
lage entsprechend der ursprünglichen Intention 
des Gesetzgebers klargestellt. 

c) Nach § 30g Abs. 1 BetrAVG soll die Dynamisie-
rung der Anwartschaften ausgeschiedener Anwär-
ter nicht gelten, „wenn das Versorgungssystem 
vor dem 20. Mai 2014 für neue Arbeitnehmer ge-
schlossen war.“ Es sollte u.E. klargestellt werden: 
„Das gilt auch, wenn die Versorgungszusage vor 
dem 20. Mai 2014 einzelvertraglich erteilt wurde.“ 

2.2 Fehlende Entlastung der Unternehmen im Han-
delsrecht (HGB) 

Ursprünglich war nach unseren Informationen vorge-
sehen, im Rahmen dieses Gesetzes auch die Regelun-
gen des § 253 HGB zum handelsrechtlichen Rech-
nungszins für die Abzinsung von Verpflichtungen zu 
modifizieren, um der Zinsentwicklung seit der In-
kraftsetzung dieser Regelung Rechnung zu tragen 
(vgl. hierzu die Entschließung des Bundestags vom 
18.06.2015 sowie die Stellungnahme des Bundesrates 
vom 25.09.2015). Auslöser war, dass aufgrund der 
Niedrigzinsphase der aktuelle handelsrechtlich vor-
gegebene Siebenjahresdurchschnitt nicht zu der ur-
sprünglich gewünschten Glättung geführt hat. Um die 
deutschen Unternehmen mit Direktzusagen von han-
delsrechtlichen Zusatzaufwendungen in den Jahren 
2015 und 2016 von rund 20% der ausgewiesenen 
Pensionsverpflichtungen, also ca. 70 – 90 Mrd. Euro, 
zumindest teilweise zu entlasten, ist es dringend ge-
boten, die gesetzlichen Regelungen kurzfristig auf ei-
nen längeren Zeitraum von z.B. 15 Jahren abzustellen. 
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Mittelfristig halten wir es darüber hinaus für erforder-
lich, die derzeitige Orientierung der handelsrechtli-
chen Bewertung langfristiger Verpflichtungen an Ka-
pitalmarktzinsen kritisch im Hinblick auf die Verein-
barkeit mit dem Sinn und Zweck einer Handelsbilanz 
zu untersuchen. 

Das von der Abteilung Finanzmarktaufsicht im BMF 
vorgetragene Argument, durch eine Verlängerung des 
Durchschnittszeitraums würden stille Lasten aufge-
baut, greift nach unserer Ansicht aus zwei Gründen 
zu kurz: Zum einen handelt es sich bei Pensionsrück-
stellungen um eine Bewertung von Zahlungsströmen 
und den entsprechenden Zinswirkungen über einen 
Zeitraum von bis zu 90 Jahren, so dass ein Abbau et-
waiger stiller Lasten über 15 Jahre mehr als ausrei-
chend erscheint. Zum anderen kann nicht flächende-
ckend von stillen Lasten ausgegangen werden, weil 
die langjährigen Durchschnittszinsen für Fremdkapi-
tal, das gerade durch Pensionsrückstellungen ersetzt 
wird, deutlich über dem in Rede stehenden Rech-
nungszins liegen. 

2.3 Änderung des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

a) Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen 
zur Absenkung des Mindestalters in §§ 4d, 
6a EStG auf das 23. Lebensjahr sind grundsätzlich 
zu begrüßen. Da jedoch einerseits angesichts der 
abgekürzten Unverfallbarkeitsfristen Fluktuation 
keine materielle Bedeutung mehr hat und anderer-
seits vor Erreichen des neuen steuerlichen Min-
destalters ein Ausscheiden mit unverfallbarer An-
wartschaft möglich ist, sollte das steuerliche Min-
destalter konsequenterweise auf 21 abgesenkt 
werden. 

b) Da die Arbeitgeber bei gehaltsabhängigen Leis-
tungszusagen durch die Dynamisierung nach Aus-
scheiden des Versorgungsanwärters zusätzlich be-
lastet werden, sollte sich dies auch in den steuer-
lichen Ansätzen dadurch niederschlagen, dass für 
Bilanzstichtage nach dem Ausscheiden des Ver-
sorgungsanwärters steuerliche Rückstellungen für 
dynamische Ansprüche höher als für nicht dyna-
mische Ansprüche angesetzt werden, z.B. durch 
pauschale Einrechnung einer 1%-Dynamik. 

c) Im Gesetzentwurf wird auch der §6a Abs. 3 Num-
mer 1 Satz 6 EStG angepasst. Hier ist verankert, 
dass für Entgeltumwandlung vor Vollendung des 
Finanzierungsmindestalters als Teilwert der Bar-
wert der unverfallbaren Anwartschaft gilt. 

Nach unserer Auffassung ist die Unterscheidung in 
arbeitgeberfinanzierte bAV und Entgeltumwandlung 
künstlich. In beiden Fällen werden die Aufwendun-
gen letztendlich vom Arbeitgeber getragen. Die steu-
erbilanzielle Unterscheidung ist deshalb u.E. nicht 
sachgerecht. Wir halten es für geboten, sowohl in §6a 
Abs. 3 Nummer 1 Satz 1 EStG als auch in Satz 6 alle 
beitragsorientierten Leistungszusagen gleich zu be-
handeln, da die Höhe der unverfallbaren Anwart-
schaft aus einer beitragsorientierten Leistungszusage 
wie bei einer Entgeltumwandlung nach §2 Abs. 5a  
BetrAVG zu ermitteln ist. Damit würde für alle diese 
Versorgungszusagen stets der Teilwert, mindestens 
jedoch der Barwert der gemäß den Vorschriften des 
Betriebsrentengesetzes unverfallbaren künftigen Pen-
sionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahres an-
gesetzt.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache zu 18(11)458 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V.

Ergänzung bzgl. der Formulierungshilfe für einen 
Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
der SPD zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der EU-Mobilitäts-Richtlinie - Drucksache 
346/15 - 

Zusammenfassung 

Wir begrüßen die Flexibilisierung der Beitragszusage 
mit Mindestleistung im Pensionsfonds in der Renten-
bezugsphase. Allerdings ist die Einschränkung einer 
Zustimmung der Tarifvertragsparteien nach unserer 
Überzeugung nicht erforderlich und behindert die 
Anwendung. Zumindest durch die Betriebsparteien, 
also z.B. in (Konzern-)Betriebsvereinbarungen, soll-
ten die flexiblen Gestaltungen der Rentenbezugs-
phase gleichfalls genutzt werden können, auch wenn 
die Tarifzugehörigkeit nicht gegeben ist oder mehrere 
Tarifverträge Anwendung finden. Die Belange der Ar-
beitnehmer sind hierbei durch den (Konzern-)Be-
triebsrat und die BaFin sichergestellt. 

Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag zu 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Mo-
bilitätsrichtlinie betreffend § 236 VAG-neu 

a) Die Flexibilisierung einer Beitragszusage mit Min-
destleistung im Pensionsfonds in der Rentenbe-
zugsphase begrüßen wir ausdrücklich. Durch die 
Verrentung des bei Rentenbeginn vorhandenen 
Versorgungskapitals auf Basis einer längerfristi-
gen Zinserwartung eröffnen sich den Versorgungs-
berechtigten Chancen auf höhere Leistungen in 
den früheren Bezugsjahren, auch und gerade in ei-
ner Niedrigzinsphase. Durch die mit einem Rech-
nungszins von (mindestens) 0% ermittelte und 
vom Arbeitgeber zu garantierende Mindestrente 
ist das Risiko einer Rentenabsenkung für den Ver-
sorgungsberechtigten begrenzt. Wir halten diese 
Regelung für eine sinnvolle Fortsetzung des Min-
destleistungsprinzips aus der Anwartschaftsphase 
in die Bezugsphase hinein.  

b) Der Gesetzentwurf setzt zur Nutzung dieser flexib-
len Regelungen die Zustimmung der Tarifvertrags-
parteien voraus. Zum einen verhindert es die Nut-
zung dieser Regelung für nicht tarifgebundene Un-
ternehmen und Branchen, obwohl die entspre-
chenden Pensionspläne des Pensionsfonds bei der 
BaFin eingereicht werden müssen, so dass inso-
weit eine grundsätzliche Qualitätssicherung gege-
ben ist. Zum anderen ist es eine der Stärken der 
betrieblichen Altersversorgung, dass sie in vielen 
Fällen durch Betriebsvereinbarungen - angepasst 
an das jeweilige Geschäftsmodell - unternehmens-
spezifisch geregelt wird. Darüber hinaus findet 
man in vielen deutschen Konzernen häufig eine 
Regelung der betrieblichen Altersversorgung 
durch eine Konzernbetriebsvereinbarung, wobei 
die verschiedenen Tochtergesellschaft z.T. unter-
schiedlichen Tarifbereichen angehören, so dass 
gleiche mehrere Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände zustimmen müssten.  

Deshalb sollten die Betriebspartner in Betriebsver-
einbarungen auch ohne Zustimmung der Tarifver-
tragsparteien die vorgeschlagene Flexibilisierung 
nutzen können. Die Belange der Arbeitnehmer 
sind hierbei durch den Betriebsrat und die BaFin 
sichergestellt.  

Aufsichtsrechtlich bestehen nach unserer Auffas-
sung auch keine Bedenken, die vorgesehene Fle-
xibilisierung gleichfalls bei Einzelzusagen oder 
einseitigen Gesamtzusagen des Arbeitgebers zu er-
möglichen. 

c) Das Institut der Versicherungsmathematischen 
Sachverständigen für Altersversorgung e.V. (IVS) 
würde es ausdrücklich begrüßen, wenn auch an-
deren Durchführungswegen eine vergleichbare 
Flexibilisierung eingeräumt würde. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)460 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.

Zusammenfassung 

Grundsätzlich begrüßen wir alle Bestrebungen, die 
die Qualität von Betriebsrentenansprüchen erhöhen. 
Hierzu zählen im Rahmen der Umsetzung der EU-Mo-
bilitäts-Richtlinie in deutsches Recht die weitere Ab-
senkung der Unverfallbarkeitsfristen für arbeitgeber-
finanzierte Versorgungszusagen, die Einschränkung 
der einseitigen Abfindungsmöglichkeit des Arbeitge-
bers bei geringfügigen Anwartschaften sowie das An-
liegen sicherzustellen, dass Anrechte unverfallbar 
ausgeschiedener Arbeitnehmer eine gleiche Wertent-
wicklung haben wie die vergleichbarer betriebstreuer 
Arbeitnehmer. 

Die betriebliche Altersversorgung bedarf angesichts 
der ihr zugedachten Rolle im Rahmen des deutschen 
Alterssicherungssystems dringend positiver Signale, 
die ihre sozialpolitisch notwendige Ausbreitung vo-
rantreiben und die Zusagebereitschaft der Arbeitge-
ber fördern. Der vorliegende Gesetzentwurf bewirkt 
aber eher das Gegenteil. 

Die im Betriebsrentengesetz vorgesehenen Maßnah-
men haben erkennbar hauptsächlich arbeitsrechtliche 
Verbesserungen für Arbeitnehmer zum Ziel. Sie be-
deuten aus Sicht der Arbeitgeber/Versorgungsträger 
eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen, 
denn sie schaffen neue zusätzliche Belastungen und 
entwerten zudem teilweise Versorgungszusagen als 
Personalbindungsinstrument. 

Umso wichtiger ist die zügige Umsetzung der bereits 
ankündigten weiteren Reform- und Fördermaßnah-
men zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung 
und Verbesserung ihrer Ausbreitung insbesondere im 
Bereich der KMU und im Niedriglohnsektor. Notwen-
dig ist zudem, dass zeitnah der Empfehlung des Bun-
desrates (Stellungnahme des Bundesrates zur Umset-
zung der EU-Mobilitäts-Richtlinie, BR-Drs. 346/25 v. 

25.9.2015) und dem Beschluss des Deutschen Bun-
destages vom 18. Juni 2015 seitens der Bundesregie-
rung Rechnung getragen und das Thema des HGB-
Rechnungszinses im Rahmen des § 253 Abs. 1 HGB 
angegangen wird, um die Problematik der handelsbi-
lanziellen Pensionsrückstellungen zu entschärfen. 
Wir sehen hier dringenden Handlungsbedarf, um Un-
ternehmen mit betrieblicher Altersversorgung von 
den teilweise extremen Auswirkungen der anhalten-
den Niedrigzinsphase zu entlasten. Ferner muss es 
aus unserer Sicht möglich sein, den zusätzlichen bi-
lanziellen Aufwand für die Altersversorgung, der 
durch die Niedrigzinsphase hervorgerufen wird, steu-
erlich geltend zu machen. Für  Rentenverpflichtun-
gen gelten im Rahmen des § 6a EStG nach wie vor 
6 v.H. Erforderlich ist es, das Steuerrecht – zumindest 
teilweise – wieder mit der Zinsrealität in Einklang zu 
bringen und einem weiteren Auseinanderfallen der 
handelsrechtlichen und steuerlichen Pensionsrück-
stellungen entgegenzuwirken. 

Zu begrüßen ist, dass der Gesetzgeber bei der Umset-
zung der Mobilitäts-Richtlinie in deutsches Recht das 
Ziel verfolgt, für Arbeitgeber und Versorgungsträger 
unter Ausnutzung der Gestaltungspielräume, die die 
Richtlinie lässt, möglichst schonende Regelungen zu 
treffen und bestrebt ist Rücksicht zu nehmen auf die 
bewährte Rechtssystematik und die gewachsenen 
Strukturen des deutschen Betriebsrentenrechts. Die 
EU-Mobilitäts-Richtlinie, die mit diesem Gesetzes-
vorhaben in deutsches Recht umgesetzt werden soll, 
gilt nur für mobile Arbeitnehmer, die grenzüber-
schreitend ihren Arbeitgeber wechseln. Richtig er-
scheint uns dennoch, dass bei dem Gesetzesvorhaben 
mit Ausnahme der Abfindungsregelung unter dem 
Gesichtspunkt der Vermeidung von Inländerdiskri-
minierungen und weiterer Komplexität nicht unter-
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schieden wird zwischen einem grenzüberschreiten-
den Arbeitgeberwechsel und einem Arbeitgeberwech-
sel im Inland. Auch die nach der Richtlinie nicht er-
forderliche Erstreckung der Regelungen auf Anrechte, 
die der Hinterbliebenenversorgung und der Invalidi-
tätsabsicherung dienen, scheint uns im Hinblick auf 
die gewachsene Struktur und aus Praktikabilitäts-
gründen sehr sinnvoll zu sein. 

Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass das vorliegende 
Gesetzgebungsverfahren dazu genutzt wird, die nega-
tiven Auswirkungen der jüngsten Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts zur Anpassungsverpflich-
tung der Arbeitgeber bei regulierten Pensionskassen 
zu korrigieren. Positiv zu bewerten ist ferner, dass der 
Gesetzgeber im Rahmen des neuen § 2a BetrAVG-E an 
der Veränderungssperre für die Berechnung unver-
fallbarer Anwartschaften grundsätzlich festhält und 
auch die von der aba vorgeschlagene Ein-Prozentan-
passung bei ruhenden Anwartschaften aufgegriffen 
hat.  

Wichtig wäre es für die Praxis, soweit das die EU-Vor-
gaben erlauben, möglichst eindeutige und damit 
rechtssichere Regelungen zu schaffen. Hier besteht 
aus unserer Sicht bei einzelnen Punkten noch Nach-
besserungsbedarf (vgl. dazu nachfolgend).  

Im Einzelnen: 

I. Artikel 1: Änderung des Betriebsrentengesetzes 

1. Unverfallbarkeit und Mindestalter (§ 1b Abs. 1 
BetrAVG-E) 

Die vorgesehene weitere Absenkung der Unverfall-
barkeitsfrist für arbeitgeberfinanzierte Zusagen von 
5 auf 3 Jahre sowie die Herabsetzung des Mindestal-
ters auf 21 Jahre sind durch die EU-Mobilitäts-Richt-
linie vorgezeichnet. Dies führt zu einer dauerhaften 
Verteuerung und einer deutlichen Erhöhung des Ver-
waltungsaufwandes. Zudem wird damit das mit der 
betrieblichen Altersversorgung verbundene personal-
politische Ziel der Mitarbeiterbindung erneut ge-
schwächt. 

2. Wahrung der unverfallbaren Anwartschaft (§ 2a 
BetrAVG-E) 

a) Die in § 2 Abs. 5 enthaltene aktuelle Regelung, die 
in dem neuen § 2a Abs. 1 BetrAVG-E teilweise auf-
gegriffen wird, sah vor, dass Veränderungen der 
Versorgungsregelung und der Bemessungsgrund-
lagen nach dem Ausscheiden mit unverfallbarer 
Anwartschaft außer Betracht bleiben. Sie bezieht 
sich auf die „Berechnung des Teilanspruchs“ und 
ist u.a. Grundlage für die Feststellung der zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens bestehenden unver-
fallbaren Anwartschaft nach dem Quotenverfah-
ren. Sie ist ferner Grundlage für die Berechnung 
einer erdienten (und unentziehbaren) Leistung bei 
einer Veränderung von Versorgungsregelungen 
nach Maßgabe einer langjährigen und gefestigten 
Rechtsprechung und auch wesentlicher Bestand-
teil für die stichtagsbezogene Teilung von Versor-
gungsanrechten auf Kapitalwertbasis im Rahmen 
von Versorgungsausgleichsverfahren. 

Es fehlt in dem neuen § 2a Abs. 1 BetrAVG-E der noch 
im aktuellen Gesetz enthaltende Halbsatz, dass die 

Veränderungssperre auch für die Bemessungsgrund-
lagen anderer Versorgungsbezüge gilt, die jeweils bei 
der Berechnung der betrieblichen Versorgungsleis-
tung zu berücksichtigen sind. Einen entsprechenden 
Hinweis findet man nur in der Gesetzesbegründung. 
Das ist u.E. nicht ausreichend. § 2a Abs. 1 sollte ent-
sprechend ergänzt werden. 

b) Mit dem neu eingeführten § 2a Abs.2 soll Artikel 5 
der Richtlinie umgesetzt und eine vergleichbare 
Wertentwicklung der Anrechte von betriebstreuen 
Arbeitnehmern und Ausgeschiedenen sicherge-
stellt werden. Dies bedeutet für Arbeitgeber und 
Versorgungsträger zusätzliche Kostenbelastungen, 
einen erheblichen administrativen Mehraufwand 
und schafft generell auch einen Zuwachs an Kom-
plexität und Rechtsunsicherheiten. 

Zu begrüßen ist, dass sich bereits aus dem Wortlaut 
von § 2a Abs. 2 Satz 1 ergibt, dass es hier nicht allge-
mein um die Frage der Einführung einer generellen 
Dynamisierung von Anwartschaften geht, sondern le-
diglich darum sicherzustellen, dass die Anrechte aus-
geschiedener Arbeitnehmer eine vergleichbare Wert-
entwicklung erfahren wie die betriebstreuer Arbeit-
nehmer. Es sollte aber zumindest in den Gesetzesma-
terialien noch deutlicher als bisher herausgestellt 
werden, dass der allgemeine Grundsatz der Gleichbe-
handlung von betriebstreuen und mobilen Arbeitneh-
mern für die Praxis – und bei Streitfällen für die Ge-
richte -  die Messlatte ist für die vielfältigen in der 
Praxis vorkommenden Fallgestaltungen. Bei allen in 
der Praxis auftretenden Zweifelsfragen - auch was die 
Zuordnung zu den Ausnahmeregelungen angeht – 
muss auf diesen Grundsatz wertend Rückgriff genom-
men werden. 

Außer Ansatz bleiben müssen u.a. Dinge, die allein 
abhängig sind von der weiteren Betriebstreue. Hierzu 
gehört u.a. ein Erwerb weiterer dienstzeitabhängiger 
Zuwächse der Anwartschaft, der sich allein aus der 
Versorgungsregelung, z.B. im Rahmen von Prozent-
plänen etc. ergibt. Ansonsten würde eine Besserstel-
lung von Ausgeschiedenen die Folge sein und im Üb-
rigen die weitere Betriebstreue völlig entwertet, was 
kaum zu vermitteln wäre. 

c) Bei den Ausnahmeregelungen wären noch fol-
gende Modifikationen wünschenswert: 

 In Nr. 1 von Satz 2 sollte klargestellt werden, 
dass die Ausnahmeregelung für alle Versor-
gungszusagen gilt, bei denen sich die Höhe 
des  nominalen Wertes bei Erteilung der Zu-
sage oder bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ermitteln lässt. Der Gesetzentwurf 
spricht hier „lediglich“ davon, dass „die An-
wartschaft als nominales Anrecht festgelegt 
ist“. Die Richtlinie stellt dagegen auf den Er-
halt des Nominalwertes ab. Damit sollen ein-
deutig auch Versorgungszusagen erfasst wer-
den, bei denen der Nominalwert der Anwart-
schaft durch Verrentungsfaktoren etc. ein-
deutig ermittelt werden kann. Der Text des 
Gesetzentwurfs sollte klarstellend dem 
Richtlinienentwurf angepasst werden. 

 In Nr. 2 von Satz 2 sollte klargestellt werden, 
dass mit dem Wort „Verzinsung“ begrifflich 
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auch die Zusagen mit „integrierter Verzin-
sung“ erfasst werden. Dies sind insbeson-
dere die beitragsorientierten Leistungszusa-
gen, deren Bausteine einen internen Zinsfuß 
enthalten. 

 Nr. 3 von Satz 2 stellt darauf ab, dass auch 
dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer die Er-
träge der Pensionskasse bzw. des Pensions-
fonds zukommen. Dem ist vom Ansatz her 
zuzustimmen. Es sollte aber in der Begrün-
dung noch klargestellt werden, dass die er-
zielten Erträge weiterhin dem jeweiligen Be-
stand (Anwärter/Rentner) verursachungsge-
recht zugeordnet werden können. Ferner 
sollte wie in den anderen Vorschriften des 
Gesetzes in Nr. 3 auf die Überschussanteile, 
die nach dem Ausscheiden des Arbeitneh-
mers zur Verbesserung der Leistung verwen-
det werden, abgestellt werden. 

d) § 2a Abs. 2 BetrAVG-E enthält eine gesetzliche 
Fiktion, wonach die Verpflichtung zur Gleichbe-
handlung unter gewissen Voraussetzungen als er-
füllt gilt. Die Voraussetzungen, unter denen die 
Verpflichtung nach Abs. 1 als erfüllt gilt, ist der 
Anpassungsregelung des § 16 BetrAVG angelehnt. 
Erfreulich ist, dass nachträglich noch in den Ge-
setzestext die von der aba geforderte Möglichkeit 
einer jährlichen Anpassung von einem Prozent-
punkt aufgenommen wurde. Damit steht der Pra-
xis ein belastungsarmes und wenig streitanfälliges 
Verfahren zur Verfügung, das für alle Betroffenen 
nachvollziehbar ist. 

Wir gehen im Übrigen davon aus, dass der Arbeitge-
ber ab dem Ausscheiden des Arbeitnehmers seine 
„Anpassungsverpflichtung“ erfüllen muss. Offen 
bleibt, ob und ab wann er sich gegenüber dem Arbeit-
nehmer auf einen Anpassungsmodus festlegen muss. 
Auch ist ungeklärt, ob der Arbeitgeber sich auf einen 
Anpassungsmodus endgültig festlegen muss oder die-
sen im Laufe der Zeit wechseln kann. Es sollte inso-
weit aus unserer Sicht für den Rechtsanwender mehr 
Rechtssicherung geschaffen und zumindest in der Ge-
setzesbegründung dazu etwas gesagt werden. 

3. Abfindungsverbot (§ 3 Abs. 2 Satz 3 BetrAVG-E) 

Eine Abfindung von kleineren Anwartschaften ist für 
die Praxis äußerst wichtig zur Vermeidung von kos-
tentreibendem Verwaltungsaufwand. Entfallen soll 
künftig die bestehende einseitige Abfindungsmög-
lichkeit für Kleinstanwartschaften. Positiv zu bewer-
ten ist, dass dies nur gelten soll bei einem Arbeitge-
berwechsel in ein anderes Land der EU. Bei einem Ar-
beitgeberwechsel im Inland verbleibt es also bei der 
bisherigen Regelung. Damit wird vermieden, dass in 
einer Vielzahl von Fällen Kleinstanwartschaften kos-
tenintensiv aufrechterhalten werden müssen. 

Zu begrüßen ist auch die mit einer relativ kurz bemes-
senen Frist vorgesehene Mitteilungspflicht des ausge-
schiedenen Arbeitnehmers darüber, ob er in einem 
anderen EU-Land ein neues Arbeitsverhältnis aufge-
nommen hat. Dies vermeidet unnötigen Verwaltungs-
aufwand und sorgt im Interesse aller Beteiligten rasch 

für Rechtssicherheit über die Frage, ob die Vorausset-
zungen für eine einseitige Abfindung vorliegen oder 
nicht.  

4. Auskunftspflichten (§ 4a BetrAVG-E) 

Die Neufassung des § 4a BetrAVG erweitert die Aus-
kunftspflichten des Arbeitgebers, was insgesamt mit 
einem höheren Aufwand für Arbeitgeber und Versor-
gungsträger verbunden ist. 

Positiv hervorzuheben ist, dass die Auskunftsver-
pflichtungen weiterhin nur aufgrund expliziten Ver-
langens des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber zu erfül-
len sind. Zum Missbrauchsschutz sollte zudem, wie 
es Artikel 6 Abs. 4 Satz 2 der Richtlinie vorsieht, vor-
gesehen werden, dass eine Auskunft nur einmal im 
Jahr zu erteilen ist. 

Nach Absatz 1 Nr. 2 soll Auskunft erteilt werden 
nicht nur über die „bisher erworbene Anwartschaft“, 
sondern auch über den Anspruch bei „Erreichen der 
in der Versorgungsregelung vorgesehenen Alters-
grenze“. Dazu ist eine Prognoseberechnung unter Set-
zung von Prämissen erforderlich. Die Ermittlung des 
voraussichtlichen Wertes der Anwartschaft bei Errei-
chen der Altersgrenze ist deshalb in der Praxis sehr 
problematisch. Sie stellt u.E. zudem eine Umsetzung 
dar, die über die Richtlinienvorgaben hinausgeht und 
mit Sicherheit für einen erheblichen Zusatzaufwand 
sorgt. Dies sollte aber gerade mit Blick auf die KMU 
vermieden werden. 

5. Anpassung bei regulierten Pensionskassen (§ 16 
Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG-E) 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Gesetzgeber – 
wie angekündigt – klarstellt, dass bei § 16 Abs. 3 Nr. 2 
BetrAVG nach dem materiellen Zweck der gesetzli-
chen Regelung die Vorgabe eines Höchstrechnungs-
zinses nicht nur auf Basis der DeckRV erfolgen kann, 
sondern auch – soweit diese nicht zur Anwendung 
kommt – durch sonstige aufsichtsbehördliche Geneh-
migung möglich ist. Der Gesetzgeber wollte den Ar-
beitgebern mit der Implementierung der Escape-Klau-
sel im Rahmen des Rentenreformgesetzes 1999 Kalku-
lations- und Planungssicherheit verschaffen und ver-
folgte insgesamt den Zweck, die betriebliche Alters-
versorgung zu stärken und deren Verbreitung zu för-
dern. Nach unserem Verständnis war es für den Ge-
setzgeber entscheidend, dass die Überschussbeteili-
gung bei Rentenbezug ausschließlich zur Leistungser-
höhung (statt z.B. zur Verrechnung mit Arbeitgeber-
beiträgen) verwendet wird. 

Mit der Streichung des Erfordernisses, dass der 
Höchstrechnungszins nach § 65 VAG nicht über-
schritten werden darf, wird die bisherige Rechtspra-
xis bestätigt und die negativen Folgen der jüngsten 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG vom 
30.9.2014 – 3 AZR 617/12) wurden korrigiert. Die ab-
weichende Interpretation des BAG zur Frage der An-
passungsprüfungspflicht bei regulierten Pensionskas-
sen hat sowohl bei Arbeitgebern als auch bei externen 
Versorgungsträgern bereits zu erheblicher Verunsi-
cherung geführt. Sie hätte gravierende negative mate-
rielle und administrative Auswirkungen.  
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6. Übergangsvorschrift (§ 30g BetrAVG-E) 

a) Die neuen Regelungen sollen nicht für Beschäfti-
gungszeiten ab dem 1.1.2018 gelten, wenn das 
Versorgungssystem vor dem 20.5.2014 „geschlos-
sen“ worden war. Der Begriff der „Schließung“ ist 
neu im BetrAVG. Er wurde bisher von der arbeits-
gerichtlichen Rechtsprechung verwendet für Tat-
bestände, bei denen gestützt auf die Zulässigkeit 
von Stichtagsregelungen eine für ein Unterneh-
men bestehende kollektive Versorgungsregelung 
ab einem bestimmten Stichtag für neu in ein Ar-
beitsverhältnis eintretende Arbeitnehmer keine 
Gültigkeit mehr haben soll. 

Artikel 2 Buchstabe a der Richtlinie stellt darauf ab, 
dass „keine neuen aktiven Versorgungsanwärter“ 
mehr aufgenommen werden und das Zusatzrenten-
system ihnen verschlossen bleibt. Der Wortlaut legt 
nahe, dass es abweichend vom bisherigen Begriffsver-
ständnis dabei um den Zeitpunkt der Schließung des 
Systems im Hinblick auf die Aufnahme in das Versor-
gungssystem geht und es nicht darauf ankommt, ob 
das System für „neue Beschäftigte“ nicht mehr gelten 
soll. Ist das der Fall, so sollte dies als Abweichung 
vom bisherigen Verständnis des Begriffs „Schlie-
ßung“ zumindest in der Gesetzesbegründung entspre-
chend deutlich gemacht werden. Das System müsste 
dann i.Ü. auch für solche Arbeitnehmer geschlossen 
gewesen sein, die bereits beim Arbeitgeber beschäftigt 
waren, jedoch z.B. wegen eines erforderlichen Min-
destalters die Aufnahmevoraussetzungen noch nicht 
erfüllt haben. Einfacher wäre es darauf abzustellen, 
dass ein „System“ ab dem 20.5.2014 keine neuen Ver-
sorgungsanwärter mehr aufgenommen hat.  

b) Zudem stellt sich die Frage, was der Gesetzgeber 
unter einem „Versorgungssystem“ versteht bzw. 
verstanden wissen will. So ist z.B. unklar, ob ein 
System, in dem sich eine Leistung aus einem Be-
sitzstand für vergangene Dienstzeiten und An-
wartschaftssteigerungen für Dienstzeiten nach der 
Änderung zusammensetzt, im Hinblick auf die 
Personen, deren Besitzstände aufrechterhalten 
wurden, als geschlossenes System anzusehen ist. 
Auch bei einer Pensionskasse, die mehrere Tarife 
anbietet, stellt sich die Frage, ob nur die Kasse als 
Ganzes oder auch ein einzelner Tarif als Betriebs-
rentensystem zu qualifizieren ist. 

Ferner stellt sich die Frage, ob mehrere „zeitlich hin-
tereinander geschaltete“ Versorgungsregelungen (z.B. 
Gesamtzusagen) oder verschiedene Fassungen der 
gleichen Versorgungsordnung als „ein“ System ange-
sehen werden. Besser wäre wohl aus unserer Sicht, 
hier den Begriff „Versorgungsregelung“ oder „Versor-
gungszusage“ zu verwenden. Wir regen eine nähere 
Erläuterung im Rahmen der Gesetzesbegründung an. 

II. Artikel II: Änderung des Einkommensteuergeset-
zes 

1. Die im Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
EU-Mobilitäts-Richtlinie enthaltenen Regelungen 
zur steuerlichen Flankierung, insbesondere die 
Absenkung des Mindestalters in §§ 4d, 6a EStG-E 
auf das 23. Lebensjahr, sind zu begrüßen. Fol-
gende Punkte sollten u.E. nochmals überdacht 
und ggf. modifiziert werden: 

a) Wie in den derzeit geltenden Versionen der 
§§ 4d, 6a EStG, ist angedacht das Mindestal-
ter für die steuerwirksame Leistung von Zu-
wendungen bzw. für die Rückstellungsbil-
dung später als das Mindestalter für die ge-
setzliche Unverfallbarkeit festzulegen (steu-
erliches Mindestalter 23 Jahre, gesetzliche 
Unverfallbarkeit 21 Jahre). Mit diesem Aus-
einanderfallen sollen pauschal die Fluktua-
tionswirkungen erfasst werden. 

Ein pauschaler Zuschlag von 2 Jahren für Fluktuation 
(aufgrund des Wegfalls von Anwartschaften in der 
Frist bis zum Erreichen einer unverfallbaren Anwart-
schaft) ist nach unserer Ansicht nicht mehr erforder-
lich, da nach den Regeln zur Unverfallbarkeit gem. 
§ 1b Abs. 1 Satz 1 BetrAVG-E der Fluktuation keine 
materielle Bedeutung mehr zukommen dürfte. Damit 
könnte auch das steuerliche Mindestalter auf 21 Jahre 
herabgesenkt werden. 

b) Es ist grundsätzlich möglich, dass ein An-
wärter mit einer arbeitgeberfinanzierten Zu-
sage schon vor Vollendung eines nach § 6a 
Abs. 2 Nr. 1 EStG-E maßgebenden Lebens-
jahrs, d.h. vor Erreichen des steuerlichen 
Mindestalters, mit einer nach § 1b Abs. 1 
Satz 1 BetrAVG gesetzlich unverfallbaren 
Anwartschaft aus dem Unternehmen aus-
scheidet. Für diese unverfallbare Anwart-
schaft darf dann – vor Erreichen des steuer-
lichen Mindestalters – in der Steuerbilanz 
keine Rückstellung gebildet werden. In der 
Gesetzesbegründung zu Artikel 2 Nr. 2 wird 
insoweit auch explizit „klargestellt, dass die 
Bilanzierung von betriebsrentenrechtlich 
unverfallbaren Pensionszusagen vor dem Er-
reichen des steuerlichen Mindestalters nur 
für nach dem 31. Dezember 2000 vereinbarte 
Entgeltumwandlungen im Sinne von § 1 
Abs. 2 BetrAVG gilt“.  

U.E. sollte auf das Erfordernis eines steuerlichen Min-
destalters für einen bereits mit gesetzlich unverfallba-
rer Anwartschaft ausgeschiedenen Mitarbeiter ver-
zichtet werden. Das steuerliche Mindestalter soll die 
Fluktuation pauschal abbilden (s.o.). Dies mag bei ei-
nem kollektiven Ansatz für aktive Anwärter sinnvoll 
sein, für mit einer unverfallbaren Anwartschaft aus-
geschiedene Anwärter kann dieser kollektive Ansatz 
aber nicht mehr greifen. 

2. Obgleich wir uns der damit einhergehenden Prob-
leme wie der Schriftform (§ 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG) 
und der Maßgeblichkeit der Verhältnisse am Bi-
lanzstichtag (§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 letzter Halb-
satz i.V.m. Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 4 EStG) bewusst 
sind, halten wir es für erforderlich, die zwingen-
den Dynamiken nach einem unverfallbaren Aus-
scheiden auch bei der Rückstellungsbildung zu 
berücksichtigen. Bei den hier relevanten gesetz-
lich unverfallbaren Versorgungsanwartschaften 
ausgeschiedener Versorgungsberechtigter ließen 
sich solche Erhöhungen u.E. aus Vereinfachungs-
gründen pauschal mit einem Prozent p.a. berück-
sichtigen.  

3. Bedauerlich erscheint uns, dass im Zusammen-
hang mit der Änderung des § 6a EStG nicht die 
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Gelegenheit genutzt wird, den Rechnungszins von 
heute 6 v.H. an ein realistisches Maß anzupassen. 
Nach dem heutigen Steuerrecht bilden die auch 
nach Handelsrecht zu bilanzierenden Pensions-
verpflichtungen den tatsächlichen Verpflich-
tungsumfang immer weniger ab. Die Tatsache, 
dass der erforderliche Aufwand zur Erfüllung von 
Betriebsrentenverpflichtungen nur in unzu-
reichendem Maß steuerlich anerkannt wird, ist für 

die Bereitschaft von Unternehmen, Betriebsrenten 
zuzusagen, wenig förderlich. Angesichts der ge-
wollten stärkeren Rolle von Betriebsrenten im 
Rahmen des deutschen Alterssicherungssystems 
ist es unerlässlich, dass der Gesetzgeber Betriebs-
rentenverpflichtungen in vollem Umfang auch 
steuerlich anerkennt und bei den geltenden steu-
erlichen Regelungen entsprechend nachbessert.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache zu 18(11) 460 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.

Stellungnahme der aba zum Änderungsantrag der 
Fraktionen CDU/CSU und der SPD (BT-Drs. 346/15)  

Im Nachgang zu unserer Stellungnahme von heute 
Morgen nehmen wir zum o.a. Änderungsantrag der 
Fraktionen CDU/CSU und SPD zu Artikel 3 (Ände-
rung des Gesetzes zur Modernisierung der Finanz-
aufsicht über Versicherungen) Entwurf eines Geset-
zes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie wie 
folgt Stellung: 

Bislang war bei einer Beitragszusage mit Mindestleis-
tung (BZML) beim Pensionsfonds aufsichtsrechtlich 
nur in der Anwartschaftsphase eine nicht versiche-
rungsförmige Gestaltung zugelassen. Wir begrüßen 
die für den Pensionsfonds geplante gesetzliche Mög-
lichkeit, die Rentenphase im Rahmen einer BZML ne-
ben der bisherigen versicherungsförmigen Option 
auch nicht versicherungsförmig gestalten zu können. 
Damit wird die Beitragszusage mit Mindestleistung 
aufsichtsrechtlich für Pensionsfonds weiterentwi-
ckelt. Dies erscheint sachgerecht, weil die Beitragszu-
sage mit Mindestleistung insbesondere vor dem Hin-
tergrund der bestehenden Neufassung der EbAV II-
Richtlinie als deutsche Alternative zu den internatio-
nal vorherrschenden DC-Plänen gesehen wird. 

Mit der Neuregelung ist die Möglichkeit einer weni-
ger restriktiven und flexibleren Kapitalanlage verbun-
den, die insbesondere auch dem historisch niedrigen 
Zinsumfeld gerecht wird und Chancen für höhere 
Renditen bzw. Erträge eröffnet und damit die über ei-
nen Pensionsfonds durchgeführte betriebliche Alters-
versorgung attraktiver macht. Zudem kann die Kapi-
talanlagepolitik für die ebenfalls nicht versicherungs-
förmige Anwartschaftsphase und die Rentenbezugs-
phase besser vereinheitlicht werden, was zu höheren 
Renditen und auch zur Einsparung von Administrati-
ons- und Transaktionskosten führen kann.  

Allerdings erhöht sich möglicherweise das Haftungs-
volumen des Arbeitgebers, wenn die aufsichtsrecht-
lich geforderte Mindestrente  höher ausfallen sollte 
als die nach dem BetrAVG geschuldete Leistung des 
Arbeitgebers auf der Grundlage seiner Subsidiärhaf-
tung. Zudem müssen die Arbeitnehmer damit umge-
hen, dass ihre Altersbezüge weniger planbar sind als 
bisher (schwankende Rentenbezüge bis zur Unter-
grenze „Mindestrente“). 

Die vorgeschlagene aufsichtsrechtliche Regelung 
schafft eine größere Flexibilität für die Kapitalanlage, 
verändert aber die bestehende arbeitsrechtliche Situ-
ation nicht. Im Ergebnis werden Vorgaben für den Ar-
beitnehmerschutz gemacht, die teilweise über den 
Schutz des BetrAVG hinausgehen. Dies kann mög-
licherweise zu einem Auseinanderfallen der auf-
sichtsrechtlichen und der arbeitsrechtlichen Bewer-
tung führen. In jedem Falle dürfte die Erweiterung 
des Schutzes der Versorgungsberechtigten durch das 
Aufsichtsrecht aber dafür sorgen, dass die Belange der 
Versorgungsberechtigten angemessen berücksichtigt 
werden. So erscheint es uns sachgerecht im Hinblick 
auf die Wahrung der Interessen der Versorgungsbe-
rechtigten, dass die neu eröffnete Möglichkeit an die 
Zustimmung der Tarifvertragsparteien geknüpft ist. 
Dies schränkt aber den Anwendungsbereich erheb-
lich ein.  

Insgesamt ist das Vorhaben zu begrüßen. Er stellt eine 
ausgewogene Regelung dar, die dem Pensionsfonds 
hinreichende Flexibilität für innovative Auszah-
lungsregelungen gewährt und auch die Interessen der 
Versorgungsanwärter und Versorgungsempfänger 
wahrt. Die Regelung kann dazu beitragen, dass die 
Akzeptanz und Verbreitung der betrieblichen Alters-
vorsorge weiter erhöht wird. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)464 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Zusammenfassung  

Die Regelungen der EU-Mobilitäts-Richtlinie, die mit 
diesem Entwurf umgesetzt werden sollen, bedeuten 
zusätzliche Belastungen für die betriebliche Alters-
vorsorge und werden sie als Personalbindungsinstru-
ment entwerten. Umso wichtiger ist es daher, Verbes-
serungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen der 
betrieblichen Altersvorsorge zügig anzugehen, um 
das weitere Engagement der Arbeitgeber nicht zu ge-
fährden.  

Besonders dringender Handlungsbedarf besteht im 
Handelsbilanzrecht. Sinkt der handelsrechtliche 
Rechnungszinssatz für Pensionsverpflichtungen in 
diesem Jahr weiter wie nach geltender Rechtslage, hat 
dies allein für die Ergebnisse des laufenden Ge-
schäftsjahres milliardenschwere Zusatzbelastungen 
der Unternehmen zur Folge. Zu Recht hat der Bun-
desrat in seiner Stellungnahme vom 25. September 
2015 auf diese Problematik hingewiesen. Die BDA hat 
dem zuständigen Bundesjustizministerium – gemein-
sam mit der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Al-
tersversorgung – bereits im Juli konkrete und umsetz-
bare Vorschläge vorgelegt. Diese Vorschläge sollten 
rasch – möglichst noch in diesem Jahr – umgesetzt 
werden.  

Wichtig sind darüber hinaus aber auch Verbesserun-
gen der steuerlichen und beitragsrechtlichen Rah-
menbedingungen der betrieblichen Altersvorsorge.  

Zu begrüßen ist, dass der Gesetzentwurf die mit der 
Umsetzung dieser Richtlinie verbundenen Belastun-
gen weitgehend auf ein Mindestmaß beschränkt und 
viele Vorschläge der BDA zur Erleichterung (z. B. ein-
prozentige Anpassungsmöglichkeit unverfallbarer 
Anwartschaften, Beibehaltung der einseitigen Abfin-
dungsmöglichkeiten für Kleinstanwartschaften für in-
ländische Fälle) aufgegriffen wurden. Insoweit kon-
zentrieren sich die nachfolgenden Anmerkungen zur 

Richtlinienumsetzung auf nicht umgesetzte Korrek-
turvorschläge.  

Positiv zu werten ist, dass die Gelegenheit dieses Ge-
setzgebungsvorhabens genutzt werden soll, um die 
negativen Folgen der jüngsten Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts für Arbeitgeber, die ihre Zusa-
gen über regulierte Pensionskassen durchführen, zu 
beseitigen.  

Auch die im geplanten Änderungsantrag der Fraktio-
nen CDU/CSU und SPD vorgeschlagene Erleichterung 
für Pensionsfonds ist grundsätzlich zu begrüßen. Mit 
dem Vorschlag, bei Pensionsfonds die nichtversiche-
rungsförmige Durchführung in der Rentenbezugs-
phase auch im Rahmen der Beitragszusage mit Min-
destleistung zuzulassen, wird eine flexiblere Kapital-
anlagepolitik mit der Chance auf höhere Erträge er-
möglicht, unter Beibehaltung des derzeitigen Siche-
rungsniveaus für die Berechtigten.  

Im Einzelnen  

I. Umsetzung der Vorgaben der EU-Mobilitäts-
Richtlinie 

1. Absenkung Unverfallbarkeitsfrist und Mindest-
alter führt zu dauerhaften Belastungen (§ 1b 
Abs. 1 BetrAVG-E) 

Die Absenkung der Unverfallbarkeitsfrist von 5 auf 
3 Jahre sowie des Mindestalters von 25 auf 21 Jahre 
führt – anders als in der Begründung des Entwurfs un-
terstellt – zu einer dauerhaften Kostensteigerung. Die 
unterstellte Situation, dass Arbeitgeber für neu eintre-
tende Beschäftigte ihren Aufwand für Leistungen der 
betrieblichen Altersvorsorge reduzieren können, ist 
arbeitsrechtlich nicht immer gegeben. Neben dem zu-
sätzlichen Kostenaufwand wird die Absenkung der 
Unverfallbarkeitsfristen auch den administrativen 
Aufwand der Arbeitgeber deutlich erhöhen, da durch 
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sie die Zahl von unverfallbaren Anwartschaften, die 
über Jahrzehnte in den Altersvorsorgesystemen der 
Arbeitgeber zu führen sind, ab 2018 zunehmen wird. 
Schließlich wird die Absenkung der Unverfallbar-
keitsfrist die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Al-
tersvorsorge als Personalbindungsinstrument weiter 
entwerten. 

2. Belastungen durch Anwartschaftsdynamisie-
rungspflicht begrenzen (§ 2a BetrAVG-E) 

Die europäischen Vorgaben zur Wahrung der unver-
fallbaren Anwartschaften werden die Arbeitgeber 
nicht nur mit zusätzlichen Kosten belasten, sondern 
auch mit Rechtsunsicherheiten bezüglich der künfti-
gen Umsetzung. Arbeitgeber mit endgehaltsbezoge-
nen Zusagen, die aufgrund der Niedrigzinsphase re-
gelmäßig ohnehin bilanzielle Belastungen zu erwar-
ten haben, werden hierdurch noch weiter belastet. 
Deshalb ist das in der Gesetzesbegründung genannte 
Ziel, den Umstellungs- bzw. Anpassungsbedarf aus-
schließlich auf endgehaltsbezogene Zusagen zu be-
schränken, richtig.  

Im Ausschussbericht sollte stärker verdeutlicht wer-
den, dass die Gleichbehandlung der aktiven Arbeit-
nehmer mit den ausgeschiedenen Arbeitnehmern ge-
wahrt ist, wenn die Anwartschaften der ausgeschie-
denen Arbeitnehmer eine „vergleichbare Wertent-
wicklung“ erfahren. Hierzu sollte insbesondere klar-
gestellt werden, dass hierunter kein Anspruch auf die 
gleichen Zuwächse wie für aktive Arbeitnehmer fol-
gen soll. Dies bedeutet z. B., dass die unverfallbare 
Anwartschaft aus einer endgehaltsbezogenen Zusage 
eines Arbeitnehmers nach seinem Ausscheiden nicht 
mehr um dieselben Steigerungsbeträge anwachsen 
kann, wie für die aktiven Arbeitnehmer, sondern le-
diglich um die in § 2a Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG-E genann-
ten Parameter. 

Ferner sind bei den vorgesehenen Ausnahmeregelun-
gen nach § 2a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 BetrAVG-E 
noch folgende Änderungen erforderlich:  

 Nr. 1 nominales Anrecht: Es sollte klargestellt 
werden, dass die Ausnahmeregelung für alle Ver-
sorgungszusagen gilt, soweit sich die Höhe des no-
minalen Wertes bei Erteilung der Zusage oder bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ermitteln 
lässt. Daher sollte im Gesetzestext auf den Erhalt 
des „Nominalwerts“ abgestellt werden, wie das 
auch in der Richtlinie der Fall ist. Damit werden 
eindeutig auch Versorgungszusagen erfasst, bei 
denen der Nominalwert der Anwartschaft z. B. 
durch Verrentungsfaktoren eindeutig ermittelt 
werden kann. 

 Nr. 2 Verzinsung: Es sollte entsprechend Art. 5 
Abs. 2 b i) der EU-Richtlinie klargestellt werden, 
dass auch Zusagen mit „integrierter Verzinsung“ 
erfasst sind. Diese finden insbesondere in bei-
tragsorientierten Leistungszusagen Anwendung. 
Außerdem sollte entsprechend Art. 5 Abs. 2 b ii) 
auch die Anpassung um eine „vom Zusatzrenten-
system erzielte Kapitalrendite“ aufgenommen 
werden, um möglichst viele Versorgungssysteme 
in der Direktzusage und Unterstützungskasse zu 
erfassen. 

 Nr. 3 Erträge bei externen Durchführungswegen: 
Hier sollte klargestellt werden, dass die Erträge 
dem jeweiligen Bestand (Rentner bzw. Anwärter) 
weiter zugeordnet werden dürfen. Außerdem 
sollte hier – wie in anderen Vorschriften des Ge-
setzes auch – der Begriff „Überschussanteile“ ver-
wendet werden.  

3. Auskunftspflichten vereinfachen (§ 4a  
BetrAVG-E) 

Die vorgesehenen Auskunftspflichten gehen an eini-
gen Stellen über die Vorgaben der Richtlinie hinaus. 
Sie sollten daher vereinfacht werden, um den ohne-
hin höheren Aufwand infolge der Richtlinienvorga-
ben zumindest in Grenzen zu halten.  

 Entsprechend der Vorgabe der Richtlinie sollte in 
§ 4a Abs. 1 Nr. 2 BetrAVG-E lediglich die Angabe 
der Höhe der unverfallbaren Anwartschaft ver-
langt werden und keine Prognoseberechnung über 
den „voraussichtlichen“ Wert der Anwartschaft 
im Versorgungsfall. Für die auskunftspflichtigen 
Arbeitgeber macht es einen erheblichen Unter-
schied, ob nur über die Bedingungen der Dynami-
sierung Auskunft zu erteilen ist (wie in der Vor-
gabe der Richtlinie Art. 6 Abs. 1 b) oder auch die 
Höhe der dynamisierten Anwartschaft im Versor-
gungsfall zwingend angegeben werden muss. 
Denn hieran knüpfen sich teilweise ungewisse Pa-
rameter mit entsprechenden Haftungsrisiken bei 
Falschauskünften. Aus gutem Grund hat der euro-
päische Gesetzgeber auf Pflichten zur Prognose 
hier verzichtet.  

 Entsprechend Art. 6 Abs. 4 S. 2 der Richtlinie 
sollte zum Missbrauchsschutz die Häufigkeit der 
zu erteilenden Auskunft auf maximal einmal im 
Jahr beschränkt werden. 

 Die Formulierung in § 4a Abs. 1 Nr. 4 BetrAVG-E 
sollte klarstellend und entsprechend Art. 6 
Abs. 1 c der Richtlinie nur Auskünfte „zu den Be-
dingungen für die künftige Behandlung ruhender 
Anwartschaften“ vorsehen. Das Wort „wie“ ist 
missverständlich und könnte auch die Höhe der 
Anwartschaften nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses betreffen.  

 In § 4a Abs. 3 BetrAVG sollte klargestellt werden, 
dass Hinterbliebene nur im Versorgungsfall einen 
Anspruch auf Auskunft haben. Die Formulierung 
des Entwurfs ist insoweit missverständlich. In je-
dem Fall muss ausgeschlossen werden, dass po-
tentielle Hinterbliebene – neben dem Arbeitneh-
mer – vor Eintritt des Versorgungsfalls einen Aus-
kunftsanspruch erhalten.  

 In § 4a Abs. 4 BetrAVG-E sollte die Auskunftser-
teilung auch durch Online-Portale oder elektroni-
sche Entgeltnachweise möglich sein. Somit 
könnte der erweiterte Auskunftsanspruch für Un-
ternehmen, die solche Kommunikationsstruktu-
ren eingerichtet haben, mit geringerem Aufwand 
umgesetzt werden, ohne dass Informationsver-
luste für den Arbeitnehmer zu befürchten sind. 
Die Vorgabe einer „schriftlichen“ Auskunftsertei-
lung der Richtlinie (Artikel 6 Abs. 4) sollte 
dadurch auch erfüllt sein, da die Informationen 
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schriftlich vorliegen bzw. durch Ausdruck bereit-
gestellt werden können. Ggf. könnte die Anwen-
dung sonst auch hier auf grenzüberschreitende 
Fälle beschränkt werden.  

II. Anpassungsvorschriften für Pensionskassen 
und Direktversicherungen (§ 16 Abs. 3 Nr. 2  
BetrAVG-E) 

Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass die Gelegenheit 
des Gesetzesvorhabens genutzt werden soll, um die 
negativen Folgen der jüngsten Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG vom 30. September 
2014 - 3 AZR 617/12) für Arbeitgeber, die ihre Zusa-
gen über regulierte Pensionskassen durchführen, zu 
beseitigen. Mit der im Entwurf vorgesehenen Korrek-
tur (der Beseitigung des Erfordernisses, dass der 
Höchstrechnungszinssatz nach § 65 Versicherungs-
aufsichtsgesetz nicht überschritten werden darf) wird 
die bisherige Rechtspraxis bestätigt, wonach die An-
passungsprüfungspflicht bereits dann entfällt, wenn 
sämtliche auf den Rentenbestand entfallende Über-
schussanteile zur Erhöhung der Betriebsrenten ver-
wendet werden. Das bedeutet in diesen Fällen eine 
erhebliche Erleichterung der Anpassungsprüfungs-
pflicht für Arbeitgeber, die ihre Zusagen über regu-
lierte Pensionskassen mit eigenen, von der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigten 
Höchstrechnungszinssätzen durchführen.  

III. Aufsichtsrecht für Pensionsfonds weiterentwi-
ckeln (§ 236 Abs. 2a und b-VAG-neu) 

Die im geplanten Änderungsantrag vorgesehene Mög-
lichkeit, dass die Rentenbezugsphase bei Pensions-
fonds bei der Beitragszusage mit Mindestleistung 
auch nichtversicherungsförmig ausgestaltet sein 
kann, ist grundsätzlich zu begrüßen. Mit dieser Ände-
rung wird bei Pensionsfonds eine zusätzliche Mög-
lichkeit für eine flexiblere Kapitalanlagepolitik eröff-
net, womit auch die Chancen zur Erwirtschaftung hö-
herer Renditen vergrößert werden. Diese Möglichkeit 
ist in Anbetracht der anhaltenden Niedrigzinsphase 
von großer Bedeutung. Zudem können Friktionen in 
der Anlagepolitik vermieden werden, die durch die 
Umstellung von der nichtversicherungsförmigen auf 
die versicherungsförmige Durchführung insbeson-
dere bei „Firmen-Pensionsfonds“ entstehen.  

Das arbeitsrechtliche Sicherungsniveau für die Be-
rechtigten bleibt nicht nur gewahrt, sondern übertrifft 
dieses regelmäßig insoweit, als eine höhere Startrente 
gewährleistet ist und als Untergrenze auch dauerhaft 
garantiert bleibt. Allerdings wird die dafür maßgebli-
che Vorgabe, nach der der Arbeitgeber ab Versor-
gungsfall für die dann errechnete (regelmäßig über die 
Beitragsgarantie hinausgehende) Mindestrente einste-
hen muss, ebenso wie das Zustimmungserfordernis 
der Tarifvertragsparteien dazu führen, dass die neue 
Möglichkeit nur wenig genutzt werden dürfte. Besser 
wäre, auf beide Restriktionen zu verzichten, um da-
mit mehr Arbeitgebern die Chance einer stärker haf-
tungsbegrenzten betrieblichen Altersvorsorge zu er-
öffnen.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)467 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.

Die Regelungen der EU-Mobilitätsrichtlinie, die mit 
diesem Entwurf umgesetzt werden sollen, bedeuten 
zusätzliche Belastungen für die betriebliche Alters-
vorsorge und werden sie als Personalbindungsinstru-
ment teilweise entwerten. Daher ist es zu begrüßen, 
dass der Gesetzentwurf an vielen Stellen das Ziel ei-
ner möglichst schonenden Umsetzung der EU-Vorga-
ben erkennen lässt. 

I. Anmerkungen zum Gesetzentwurf (im Wortlaut 
fast identisch mit der Stellungnahme der BDA 
vom 05.11.2015) 

1. Absenkung von Unverfallbarkeitsfrist und Min-
destalter (§ 1b Abs. 1 BetrAVG-E) 

Die Absenkung der Unverfallbarkeitsfrist von 
5 auf 3 Jahre sowie des Mindestalters von 25 auf 
21 Jahre führt zu einer dauerhaften Kostensteige-
rung. Die unterstellte Situation, dass Arbeitgeber 
für neu eintretende Beschäftigte ihren Aufwand 
für Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge 
reduzieren können, ist arbeitsrechtlich nicht im-
mer gegeben. Neben dem zusätzlichen Kostenauf-
wand wird die Absenkung der Unverfallbarkeits-
fristen auch den administrativen Aufwand der Ar-
beitgeber deutlich erhöhen, da mit dieser Rege-
lung die Zahl von unverfallbaren Anwartschaften, 
die über Jahrzehnte in den Altersvorsorgesyste-
men der Arbeitgeber zu führen sind, ab 2018 zu-
nehmen wird. 

2.  Vorgaben zur Wahrung der unverfallbaren An-
wartschaft (§ 2a BetrAVG-E) 

Die europäischen Vorgaben zur Wahrung der un-
verfallbaren Anwartschaften werden die Arbeitge-
ber nicht nur mit zusätzlichen Kosten belasten, 
sondern es folgen auch Rechtsunsicherheiten. Ar-
beitgeber mit endgehaltsbezogenen Zusagen, die 
aufgrund der Niedrigzinsphase regelmäßig ohne-
hin bilanzielle Belastungen zu erwarten haben, 

werden hierdurch noch stärker belastet. Daher 
muss die Umsetzung der europäischen Vorgaben 
so schonend und rechtssicher wie möglich erfol-
gen. Deshalb ist das in der Gesetzesbegründung 
genannte Ziel, den Umstellungs- bzw. Anpas-
sungsbedarf ausschließlich auf endgehaltsbezo-
gene Zusagen zu beschränken, richtig. 

3. Auskunftspflichten (§ 4a BetrAVG-E) 

Die vorgesehenen Auskunftspflichten gehen an ei-
nigen Stellen über die Vorgaben der Richtlinie 
hinaus. Sie sollten daher vereinfacht werden, um 
den ohnehin höheren Aufwand infolge der Richt-
linienvorgaben zumindest in Grenzen zu halten.  

Entsprechend der Vorgabe der Richtlinie sollte in 
§ 4a Abs. 1 Nr. 2 BetrAVG-E lediglich die Angabe 
der Höhe der unverfallbaren Anwartschaft ver-
langt werden und keine Prognoseberechnung über 
den „voraussichtlichen“ Wert der Anwartschaft 
im Versorgungsfall. Für die auskunftspflichtigen 
Arbeitgeber macht es einen erheblichen Unter-
schied, ob nur über die Bedingungen der Dynami-
sierung Auskunft zu erteilen ist (wie in der Vor-
gabe der Richtlinie Art. 6 Abs. 1 b) oder auch die 
Höhe der dynamisierten Anwartschaft im Versor-
gungsfall zwingend angegeben werden muss. 
Denn hieran knüpfen sich teilweise ungewisse Pa-
rameter mit entsprechenden Haftungsrisiken bei 
Falschauskünften. Aus gutem Grund hat der euro-
päische Gesetzgeber hier auf Pflichten zur Prog-
nose verzichtet. 

Entsprechend Art. 6 Abs. 4 S. 2 der Richtlinie 
sollte zum Missbrauchsschutz die Häufigkeit der 
zu erteilenden Auskunft auf maximal einmal im 
Jahr beschränkt werden. 

Die Formulierung in § 4a Abs. 1 Nr. 4 BetrAVG-E 
sollte klarstellend und entsprechend Art. 6 
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Abs. 1 c der Richtlinie nur Auskünfte „zu den Be-
dingungen für die künftige Behandlung ruhender 
Anwartschaften“ vorsehen. Das Wort „wie“ ist 
missverständlich und könnte auch die Höhe der 
Anwartschaften nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses betreffen. In § 4a Abs. 3 BetrAVG sollte 
klargestellt werden, dass Hinterbliebene nur im 
Versorgungsfall einen Anspruch auf Auskunft ha-
ben. Die Formulierung des Entwurfs ist insoweit 
missverständlich. In jedem Fall muss ausgeschlos-
sen werden, dass potentielle Hinterbliebene – ne-
ben dem Arbeitnehmer – vor Eintritt des Versor-
gungsfalls einen Auskunftsanspruch erhalten. 

In § 4a Abs. 4 BetrAVG-E sollte die Auskunftser-
teilung auch durch Online-Portale oder elektroni-
sche Entgeltnachweise möglich sein. Somit 
könnte der erweiterte Auskunftsanspruch für Un-
ternehmen, die solche Kommunikationsstruktu-
ren eingerichtet haben, mit geringerem Aufwand 
umgesetzt werden, ohne dass Informationsver-
luste für den Arbeitnehmer zu befürchten sind. 
Die Vorgabe einer „schriftlichen“ Auskunftsertei-
lung der Richtlinie (Artikel 6 Abs. 4) sollte 
dadurch auch erfüllt sein, da die Informationen 
schriftlich vorliegen bzw. durch Ausdruck bereit-
gestellt werden können. Ggf. könnte die Anwen-
dung sonst auch hier auf grenzüberschreitende 
Fälle beschränkt werden. 

II. Noch aufzunehmende Regelungen 

Weitere wichtige Baustellen im Zusammenhang mit 
der betrieblichen Altersvorsorge dürfen in diesem Zu-
sammenhang nicht aus den Augen verloren werden. 
Konkret geht es: 

1. um die Abzinsung von Pensionsrückstellun-
gen und  

2. um den steuerlichen Rechnungszins. 

1. Abzinsung von Pensionsrückstellungen in § 253 
Abs. 2 HGB 

Die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland ist ein 
Erfolgsmodell, von dem Arbeitnehmer, Unternehmen 
und der Staat profitieren. Die lange anhaltende Nied-
rigzinsphase belastet aber zunehmend auch die be-
triebliche Altersvorsorge, weil viele Unternehmen ih-
ren Arbeitnehmern im Alter fest definierte Pensions-
leistungen zugesagt haben. Zur Abdeckung der zuge-
sagten zukünftigen Leistungen werden in der Regel 
Vermögensanlagen aufgebaut, aus dem die Leistun-
gen finanziert werden sollen. Durch die niedrigen 
Zinsen wird es aber zunehmend schwieriger, mit die-
sen Anlagen Renditen in der erforderlichen Höhe zu 
erwirtschaften.  

Die Konsequenz: Viele Unternehmen müssen immer 
mehr Geld aus dem operativen Geschäft dafür einset-
zen, zusätzliche Vermögensanlagen für die zukünfti-
gen Pensionszahlungen aufzubauen. Diese Mittel feh-
len dann aber für Investitionen. Nach einer aktuellen 
Umfrage bei den IHK-Mitgliedsunternehmen müssen 
rund 10 % der befragten Unternehmen wegen der „er-
zwungenen“ zusätzlichen Rückstellungen Abstriche 
bei ihren Investitionsplänen machen. Unter den 
Großunternehmen (ab 1.000 Beschäftigte) ist es sogar 

ein knappes Viertel, das seine Investitionspläne zu-
rückfahren muss. Werden die Gewinne der Unterneh-
men für ein „Auffüllen“ von Rückstellungen und 
nicht für Investitionen eingesetzt, hat dies unmittel-
bar negative Auswirkungen auf die Finanzierungsbe-
dinungen. Es drohen Verschlechterungen beim Ra-
ting des Unternehmens.  

Im deutschen Handelsrecht wird der relevante Zins-
satz für die Berechnung der Rückstellungen als sie-
benjähriger Durchschnitt gebildet, so dass er sich nur 
verzögert an die Niedrigzinsphase anpasst – im Ge-
genzug aber auch selbst bei steigenden Zinsen noch 
lange sehr niedrig sein wird. Inzwischen zeigt sich 
ein massiver Rückgang des Zinsniveaus. Der Gesetz-
geber will durch die aktuelle Regelung in § 253 Abs. 
2 HGB einen „hinreichenden Glättungseffekt“ errei-
chen, um sich damit dem langfristigen Zinsniveau an-
zunähern. Aufgrund der viel länger als erwartet an-
dauernden Niedrigzinsphase muss diese Erwartung 
allerdings kritisch hinterfragt werden. Die vom Deut-
schen Bundestag in seiner Entschließung vom 
18. Juni 2015 (BT-Drs. 18/5256) angeregte Verlänge-
rung des Bezugszeitraums zur Ermittlung des Abzin-
sungssatzes von sieben auf zwölf oder fünfzehn Jahre 
könnte die Bilanzen der Unternehmen entlasten und 
die tatsächliche Belastung durch langfristige Rück-
stellungen besser abbilden.  

Petitum: Möglichst noch für das laufende Geschäfts-
jahr sollte der Bezugszeitraum zur Ermittlung des 
Abzinsungssatzes von sieben auf zwölf oder fünfzehn 
Jahre erweitert werden. Damit könnten die Unter-
nehmensbilanzen entlastet und die tatsächliche Be-
lastung durch langfristige Rückstellungen besser ab-
gebildet werden. Zugleich würden künftige Zusagen 
für die Altersvorsorge erleichtern.  

2. Steuerlicher Rechnungszins nach § 6 Abs. 3 
Satz 2 EStG 

Neben den unmittelbaren Auswirkungen durch sin-
kende Kapitalerträge, durch verminderte Investitio-
nen und durch potenziell negative Auswirkungen 
steigender Rückstellungen auf den Finanzierungszu-
gang und den damit einhergehenden schlechteren Bi-
lanzstrukturen kommt es zu steuerlichen Belastun-
gen. Im Steuerrecht wird die Niedrigzinsphase völlig 
ausblendet. Deshalb werden auch auf nicht realisierte 
Gewinne Steuern erhoben. Während der handels-
rechtliche Zins zumindest das Ziel hat, die tatsächli-
chen Marktzinsen näherungsweise widerzuspiegeln, 
ist der steuerliche Rechnungszins unverrückbar auf 6 
Prozent festgeschrieben. 

Die immer höheren Rückstellungen, die Unterneh-
men in der Niedrigzinsphase für ihre Betriebspensio-
nen bilden müssen, werden steuerlich einfach ausge-
blendet, weil die entsprechenden Zuführungen zu 
den Rückstellungen wie ein Gewinn des Unterneh-
mens behandelt und besteuert werden. Diese Konse-
quenz verletzt das objektive Netto-Prinzip, auf dem 
das deutsche Steuerrecht basiert. Demnach sollen die 
für die Erzielung von Einnahmen notwendigen Aus-
gaben auch tatsächlich in Abzug gebracht werden 
dürfen. 
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Bereits vor der Niedrigzinsphase war der steuerliche 
Abzinsungssatz unrealistisch hoch. Der Abstand zwi-
schen handels- und steuerrechtlichem Wert hat sich 
seit 2008 mehr als verdoppelt, was zu einer massiven 
Kostenbesteuerung bei den Unternehmen geführt hat. 
Rechnet man dies auf Basis der Bilanzstatistik der 
Bundesbank hoch, haben allein mittelständische Un-
ternehmen bisher bereits mehr als 700 Mio. Euro an 
Steuern auf fiktive Gewinne gezahlt. Die Gewinnbe-
steuerung auf Zuführungen zu den Pensionsrückstel-
lungen verstößt damit nicht nur gegen Grundprinzi-
pien des deutschen Steuerrechts, sondern schadet 
auch dem Standort Deutschland. Die Streichung der 
steuerlichen Sonderregelung ist deshalb aktuell eine 
der wichtigsten steuerpolitischen Maßnahmen. Die 

sachgerechtere handelsrechtliche Rückstellung sollte 
auch steuerlich akzeptiert werden. 

Petitum: Die Politik sollte schnell deutlich machen, 
dass sie das Ausmaß des Problems erkannt hat, und 
umsteuern. Ein wichtiges Signal wäre es, den steuer-
lichen Zinssatz schon kurzfristig zumindest in Rich-
tung des HGB-Satzes abzusenken und damit die Kos-
tenbesteuerung zumindest zu reduzieren. Zwei pa-
rallele Rechnungen für handels- und steuerrechtli-
che Zwecke sind zudem insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen auch eine große bürokrati-
sche Belastung. Es sollte schnellstmöglich eine voll-
ständige Übernahme der handelsrechtlichen Bewer-
tung umgesetzt werden.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)468 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

DGB – Deutscher Gewerkschaftsbund

1 Vorbemerkung 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrü-
ßen grundsätzlich das Ziel, die Nachteile für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer bei grenzüberschrei-
tenden Arbeitsplatzwechseln in der Europäischen 
Union zu minimieren. Dazu können die Verbesserun-
gen beim Erhalt von Ansprüchen aus der betriebli-
chen Altersversorgung einen Beitrag leisten. 

Dennoch sind es auf dem Gebiet der betrieblichen Al-
tersversorgung vor allem die unterschiedlichen 
steuer- und sozialversicherungsbeitragsrechtlichen 
Rahmenbedingungen in den Mitgliedsstaaten, die bei 
grenzüberschreitenden Arbeitgeberwechseln Schwie-
rigkeiten bereiten. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf setzt die nach lan-
gem und intensivem Diskurs erzielten Kompromisse 
der Mobilitätsrichtlinie, die den Arbeitstitel „Portabi-
litätsrichtlinie“ zu Recht nicht mehr trägt, um. Die ei-
gentlichen Portabilitätshemmnisse auf sozialversi-
cherungs- und steuerrechtlicher Ebene geht die Mobi-
litätsrichtlinie nicht an. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrü-
ßen, dass der Gesetzgeber sich dazu entschlossen hat, 
dort, wo es sinnvoll ist, auf eine – europarechtlich zu-
lässige – inländerdiskriminierende Regelung zu ver-
zichten und die Vorgaben der Mobilitätsrichtlinie für 
alle Fallkonstellationen unabhängig von Grenzüber-
schreitungen umzusetzen. Diese Lösung verhindert 
auch Schwierigkeiten bei der Verwaltung der betrieb-
lichen Altersversorgung. Die Beschränkung auf Ar-
beitsplatzwechsel zwischen EU-Mitgliedsstaaten 
hatte der DGB in seiner Stellungnahme zur Mobili-
tätsrichtlinie bereits kritisiert. 

Die Bewertung des Erfüllungsaufwandes, wonach Ar-
beitgeber den Erfüllungsaufwand dadurch begrenzen 
können, indem sie die Versorgungsregelungen für 
neu eintretende Beschäftigte entsprechend anpassen, 
also verschlechtern, ist ausdrücklich zu kritisieren. 

Durch die Anpassung der Versorgungsregelungen auf 
einen minimalen Mehraufwand wird das erklärte Ziel 
von Bundesregierung, Arbeitgeber- und Gewerk-
schaftsseite konterkariert, die arbeitgeberfinanzierte 
betriebliche Alters-versorgung attraktiver zu gestalten 
und weiter zu verbreiten. 

2 Zu den Regelungen im Einzelnen 

2.1 Änderungen des Betriebsrentengesetzes  
(BetrAVG) 

2.1.1 Änderung in § 1b Absatz 1 Satz 1 BetrAVG 

Die bisherige Unverfallbarkeitsregelung in § 1b  
BetrAVG wird von einem Mindestalter von bisher 
25 Jahren auf ein Mindestalter von 21 Jahren und die 
Wartezeit von fünf Jahren auf eine Dauer von drei Jah-
ren reduziert. Damit setzt der Gesetzesentwurf die 
Vorgabe der Mobilitätsrichtlinie (dort Artikel 4 Ab-
satz 1 a und b) exakt um und hält sich dabei an die 
jeweils höchstmöglichen Werte. 

Der DGB begrüßt grundsätzlich die Herabsenkung der 
Voraussetzungen für die Unverfallbarkeit von Be-
triebsrentenanwartschaften. 

Allerdings verkennt die Mobilitätsrichtlinie, dass ar-
beitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung zu 
einem beträchtlichen Anteil auch das personalpoliti-
sche Ziel verfolgt, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer langfristig an das Unternehmen zu binden; 
sie wirkt unter diesem Aspekt geradezu „mobilitäts-
hemmend“. Die weiter gesunkene Unverfallbarkeits-
schwelle droht, dieses Ziel zu unterlaufen und die für 
die betriebliche Altersvorsorge unabdingbare Motiva-
tion der Arbeitgeber, Betriebsrentenzusagen angemes-
sen zu dotieren, insgesamt zu beeinträchtigen.  

Die Unverfallbarkeitsfrist verhindert bisher auch die 
Entstehung von Kleinstanwartschaften, die abgefun-
den werden müssen oder mit großem Verwaltungs-
aufwand über lange Zeiträume erhalten werden müs-
sen. Mit einer verkürzten Wartezeit erhöht sich die 
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Gefahr, dass Klein- und Kleinstanwartschaften entste-
hen, gerade im Zusammenhang mit der Senkung des 
Mindestalters. 

Trotz der oben genannten Probleme, die mit der Ver-
kürzung der Wartezeit und der Absenkung des Min-
destalters einhergehen, begrüßen der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften die Entscheidung, die 
Richtlinie nicht nur für grenzüberschreitende Sach-
verhalte, sondern auch inländerdiskriminierungsfrei 
generell umzusetzen. 

2.1.2 Änderungen in § 2 BetrAVG 

Bei den Änderungen in § 2 BetrAVG handelt es sich 
ausschließlich um Folgeänderungen aus der Einfüh-
rung des neuen § 2a BetrAVG. 

2.1.3 Einfügung von § 2a BetrAVG 

Der neue § 2a BetrAVG setzt Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie um. Die Regelung wird vom DGB und sei-
nen Mitgliedsgewerkschaften grundsätzlich begrüßt. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften unter-
stützen das Ziel, ausgeschiedene Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit im Betrieb verbliebenen Ar-
beitnehmerinnen/Arbeitnehmern gleichzustellen. 
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der von der Mobi-
litätsrichtlinie vorgesehenen Möglichkeiten, die Aus-
nahmen in Absatz 1 Satz 2 sind sachgerecht und für 
die praktische Anwendung hilfreich. 

Welche Fälle der Gesetzgeber in Absatz 2 Nr. 2 im 
Sinn hat, bleibt schleierhaft. Leider beschränkt sich 
die Gesetzesbegründung auf die paraphrasierte Wie-
dergabe des Gesetzestextes, eine Begründung im 
strengen Wortsinn gibt es dafür nicht. Die Fälle in 
Nr. 1 und 3 sind hingegen nachvollziehbar. 

2.1.4 Änderungen in § 3 BetrAVG 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrü-
ßen, dass der von der Mobilitätsrichtlinie vorgese-
hene Zustimmungsvorbehalt bei der Abfindung auch 
von Kleinstanwartschaften nur für grenzüberschrei-
tende Fälle in nationales Recht umgesetzt wird. Die 
Wahrung von Kleinstanwartschaften verursacht ei-
nen hohen Verwaltungsaufwand, der zu der Höhe der 
Anwartschaften in keinem angemessenen Verhältnis 
steht. 

Dadurch kommt es zwar zu einer Inländerdiskrimi-
nierung, die der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften im Ergebnis aber für hinnehmbar halten. Die 
Möglichkeit, Kleinstanwartschaften auch ohne Zu-
stimmung der Versorgungsanwärterin/des Versor-
gungsanwärters abzufinden, kommt durch die einge-
sparten Verwaltungskosten – wenn auch indirekt – al-
len Betriebsrentnerinnen und -rentnern zugute.  

2.1.5 Neufassung von § 4a BetrAVG 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrü-
ßen die Neufassung von § 4a BetrAVG uneinge-
schränkt. Nur gut und umfassend informierte Be-
schäftigte haben die Möglichkeit, die Folgen ihrer be-
ruflichen Entscheidungen abzuschätzen und selbst-
bestimmt über ihre Altersversorgung zu entscheiden. 

Es ist zu begrüßen, dass auch diese Bestimmung in-
länderdiskriminierungsfrei auf alle Betriebsrentenan-
wartschaften Anwendung findet und insoweit über 

den Anwendungsbereich der Mobilitätsrichtlinie hin-
ausgeht. 

Bedauerlich ist, dass die Auskunftsansprüche der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur auf deren 
ausdrückliches Verlangen hin erteilt werden müssen. 
Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaf-
ten wäre eine unaufgeforderte regelmäßige Informa-
tion, z. B. jährlich, erstrebenswert. Es ist aber zuzuge-
stehen, dass der Verwaltungs- und Kostenaufwand 
für die Einrichtungen der betrieblichen Altersversor-
gung unter Umständen unangemessen hoch wäre. 

Insofern ist auch die Information darüber, wie hoch 
die Betriebsrente zum Rentenbeginn voraussichtlich 
ausfallen wird, ein wichtiges Element. Aus der zu er-
teilenden Auskunft muss aber klar erkennbar sein, 
dass die voraussichtliche Höhe der Betriebsrente das 
Ergebnis einer Projektion ist und welche Unsicher-
heiten bestehen. Es ist konsequent und sachgerecht, 
dieses Recht auch ausgeschiedenen Beschäftigten 
und Hinterbliebenen zu gewähren. 

Es ist grundsätzlich sachgerecht, mit den Lese- und 
Archivierungsgewohnheiten der Digitalisierung auch 
den Versand der Informationen per E-Mail zu ermög-
lichen. Die Wahl sollte allerdings den Beschäftigten 
überlassen werden. Nicht jede Arbeitnehmerin/nicht 
jeder Arbeitnehmer hat einen privaten Zugang zum 
Internet und/oder einem Drucker. Auf Seiten des Ver-
sorgungsträgers halten sich Verwaltungs- und Kosten-
aufwand für Ausdruck und Versand insgesamt in 
Grenzen.  

2.1.6 Änderungen in § 7 Absatz 2 BetrAVG 

De Änderungen in Satz 3 und Satz 5 sind Folgeände-
rungen aus der Änderung von § 2 und der Einfügung 
von § 2a. 

2.1.7 Änderung in § 16 Absatz 3 Nummer 2  
BetrAVG 

In § 16 Absatz 3 Nummer 2 BetrAVG wird durch die 
Streichung des letzten Halbsatzes klargestellt, dass 
der Dispens von der Anpassungsprüfungspflicht auch 
für regulierte Pensionskassen gilt, die einen höheren 
genehmigten Rechnungszins als den Garantiezins 
nach der Rückstellungsverordnung garantieren. Dies 
ist insoweit konsequent, als die Tarife regulierter Pen-
sionskassen von der BaFin genehmigt werden und so-
mit Gegenstand einer Einzelprüfung geworden sind. 
Es ist daher nachvollziehbar, dass regulierte Pensi-
onskassen nicht schlechter gestellt werden sollten als 
deregulierte Pensionskassen, die allein aufgrund der 
abstrakten Anknüpfung an den Höchstrechnungszins 
von der Anpassungsprüfungspflicht ausgenommen 
werden. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften bewer-
ten die Umsetzung durch eine einfache Streichung al-
lerdings kritisch. Die Regelung führt dazu, dass der 
Höchstzinssatz bei der Frage der Anwendbarkeit der 
Ausnahme von der Anpassungsprüfungspflicht nach 
§ 16 Absatz 3 Nr. 2 überhaupt keine Rolle mehr spielt. 
Es wäre aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsge-
werkschaften angebracht gewesen, statt der Strei-
chung eine Ergänzung vorzunehmen, nach der ein ge-
nehmigter Höchstzinssatz einem Höchstzinssatz, der 
den Höchstzinssatz nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe 
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a des Versicherungsaufsichtsgesetzes nicht über-
schreitet, gleichsteht. 

2.1.8 Änderung in § 17 Absatz 3 Satz 1 BetrAVG 

Die Regelungen der Richtlinie sind grundsätzlich ver-
pflichtend, die Regelungsbereiche zur Unverfallbar-
keit, zur Wahrung ruhender Anwartschaften und die 
Zustimmungspflicht bei der Abfindung von Kleinst-
anwartschaften sind daher von der Tarifdispositivität 
zu Recht ausgenommen worden. Der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften wenden sich jedoch aus-
drücklich gegen den Wegfall der Tarifdispositivität 
im Hinblick auf § 4a BetrAV n. F., da Art und Umfang 
der notwendigen Auskunftsverpflichtungen der Ar-
beitgeber und der Versorgungsträger je nach Ausge-
staltung der entsprechenden Versorgungstarifverträge 
stark variieren. Insoweit ist die im Entwurf vorgese-
hene Einschränkung der Tarifdispositivität nicht mit 
der europa- und verfassungsrechtlich geschützten Ta-
rifautonomie der Sozialpartner in Einklang zu brin-
gen. Es ist jedoch sachgerecht und sinnvoll, auch auf 
der Ebene der Tarifdispositivität grundsätzlich keine 
Unterscheidung zwischen grenzüberschreitenden 
und innerdeutschen Sachverhalten zu treffen. 

2.1.9 Änderungen in § 18 BetrAVG 

Die Aufhebung von Buchstabe c ist eine Folgeände-
rung aus dem Wegfall von § 2 Absatz 5 BetrAVG. Der 
ihn ersetzende § 2a umfasst auch den öffentlichen 
Dienst. Soweit der Verweis auf § 2 Absatz 6 wegfällt, 
bereinigt dies ein Redaktionsversehen. 

Die Änderung in Absatz 7 berücksichtigt den ver-
pflichtenden Charakter der Mobilitätsrichtlinie. Dass 
auch hier nicht nach grenzüberschreitenden Sachver-
halten differenziert wird, ist eine sachgerechte Ent-
scheidung. 

2.1.10 Änderung in § 30e Absatz 2 Satz 2 BetrAVG 

Die Änderung ist eine Folgeänderung für die Neube-
zifferung des bisherigen Absatzes 5a als Absatz 5 in 
§ 2 BetrAVG. 

2.1.11 Einfügung von § 30f Absatz 3 BetrAVG 

Die Übergangsregelung in § 30f Absatz 3 ist insgesamt 
sachgerecht. Der Gesetzgeber sorgt dafür, dass Unver-
fallbarkeitsfrist und Unverfallbarkeitsalter bis zum 1. 
Januar 2018 nach altem Recht bestehen bleibt, indem 
er den ihm in Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 8 der 
Mobilitätsrichtlinie eingeräumten Spielraum nutzt. 
Die Richtlinie gilt danach nur für Beschäftigungszei-
ten, die in den Zeitraum nach Umsetzung der Richtli-
nie fallen. 

Um unbillige Ergebnisse zu verhindern, sorgt der 
letzte Halbsatz dafür, dass Beschäftigte mit Anwart-
schaften, die mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung 
am 1. Januar 2018 (vergl. Artikel 4 des Referentenent-
wurfs) die neuen Voraussetzungen für die Unverfall-
barkeit erfüllen, gegenüber Beschäftigten mit Neuzu-
sagen nicht schlechter gestellt werden. 

2.1.12 Änderungen in § 30g BetrAVG 

Die Änderungen in Absatz 1 (alt) und Absatz 2 (alt) 
folgen aus der Einführung des neuen Absatz 1 und der 
Änderungen in Absatz 2 BetrAVG. 

3 Zum Änderungsantrag 

Mit der Einführung der Absätze 2a und 2b in § 236 
VAG würde es Pensionsfonds ermöglicht, unter be-
stimmten Voraussetzungen die Auszahlungsphase 
nicht versicherungsförmig zu gestalten. Dadurch 
könnten Pensionsfonds auch in der Rentenbezugszeit 
versuchen, höhere Renditen zu erwirtschaften. 
Gleichzeitig steht damit bei Eintritt in die Auszah-
lungsphase noch nicht für deren gesamte Laufzeit 
fest, welche Höhe die monatlichen Zahlungen haben 
werden, es besteht also die Gefahr, dass die Zahlun-
gen in ihrer Höhe schwanken und ggf. geringer aus-
fallen als erhofft. 

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist entscheidend, dass 
ein bestimmtes Mindestversorgungsniveau nicht un-
terschritten werden kann. Dies soll durch die Rege-
lung in Abs. 2a Nr. 2 und 4 gewährleistet werden. Da-
nach soll mindestens das bei Rentenbeginn vorhan-
dene planmäßige Versorgungskapital für die Renten-
zahlung zur Verfügung stehen und grundsätzlich 
nicht verkürzt werden können. Durch die Einstands-
pflicht des Arbeitgebers und den Insolvenzschutz 
durch den PSV muss die Sicherheit des angesparten 
Versorgungskapitals ausreichend gewährleistet sein. 

3.1 kollektivrechtliche Vereinbarung 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften befür-
worten die Vorgabe, dass die Regelungen der Absätze 
2a und 2b nur mit Zustimmung der zuständigen Ta-
rifvertragsparteien genutzt werden können, denn nur 
durch die Mitwirkung einer sachverständigen Vertre-
tung der Arbeitnehmerseite ist eine angemessene Be-
rücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gewährleistet. 

3.2 Einstandspflicht des Arbeitgebers 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrü-
ßen das Bekenntnis zur Einstandspflicht des Arbeit-
gebers. Als zentrales Element für das Vertrauen der 
Anwärterinnen und Anwärter in die betriebliche Al-
tersversorgung ist die Einstandspflicht für die Min-
desthöhe konsequent und zur Sicherung eines Min-
destniveaus auch erforderlich. Dass die Einstands-
pflicht nach dem BetrAVG daneben weiter bestehen 
bleibt, ist konsequent und sachgerecht. 

Es bleibt jedoch offen, inwiefern die vom Arbeitgeber 
garantierte Mindesthöhe gegen Insolvenz gesichert 
ist. Es ist nach Auffassung des DGB und seiner Mit-
gliedsgewerkschaften unbedingt erforderlich, dass 
die Mindesthöhe durch den Pensionssicherungsver-
ein abgedeckt ist. 

4 Fazit 

Die Umsetzung der Mobilitätsrichtlinie durch den Re-
ferentenentwurf ist nachvollziehbar und angemessen, 
vorhandene Ermessensspielräume werden sinnvoll 
genutzt. An manchen Stellen würde jedoch eine mu-
tigere Umsetzung der Klarheit und der Arbeitnehmer-
freundlichkeit nutzen. 

Abschließend ist hierzu anzumerken, dass die Dis-
kussion über den Abbau von Mobilitätshindernissen 
in der EU an der Realität der weit überwiegenden 
Mehrheit der tatsächlich grenzüberschreitend mobi-
len Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorbei-
geht, namentlich der im Rahmen von Entsendungen 
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beschäftigten sogenannten „Wanderarbeiterin-
nen/Wanderarbeiter“. Der Verbreitungsgrad der nicht 
obligatorischen bAV tendiert in diesem Segment des 
europäischen Arbeitsmarktes gegen Null. Selbst dort, 
wo es in einzelnen Mitgliedsstaaten allgemeinver-
bindliche Zusatzversorgungswerke auf tarifvertragli-
cher Basis gibt, profitieren diese besonders mobilen 
Arbeitnehmergruppen davon nicht, weil die bAV 

nicht zu dem in der Entsenderichtlinie normierten 
Katalog der international zwingend ausgestaltbaren 
Arbeitsbedingungen zählt. Um die dadurch vorpro-
grammierten sozialen Verwerfungen zu Lasten zu-
künftiger Generationen abzumildern, ist ein Paradig-
menwechsel in der betriebsrentenrechtlichen Diskus-
sion um Mobilität auf nationaler und europäischer 
Ebene geboten.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)471 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 06. November 2015 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 9. November 2015 zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
- BT-Drucksache 18/6283 - 

Bund der Versicherten e. V.

Als gemeinnützige Verbraucherschutzorganisation 
mit ca. 50.000 Mitgliedern begrüßen wir die Möglich-
keit zur Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie. 

1. Wir begrüßen es, dass der Gesetzgeber die eigent-
lich nur für die EU Grenzüber-schreitenden Rege-
lungen im Wesentlichen auch für innerdeutsche 
Arbeitsplatz-wechsel übernehmen will (gold pla-
ting). Hierdurch wird eine Diskriminierung der 
nur innerhalb Deutschlands tätigen Arbeitnehmer 
größtenteils verhindert. 

Wir fordern, dass die Gleichstellung von inner-
deutschen Arbeitgeberwechseln zu grenzüber-
schreitenden Arbeitgeberwechseln in allen Sach-
verhalten umgesetzt werden sollte. Dies betrifft 
insbesondere, dass in der Frage der Abfindung 
von Kleinst-anwartschaften auch bei innerdeut-
schen Beschäftigungswechseln die Zustimmungs-
pflicht gelten soll. 

2. Wir begrüßen, dass die Betriebsrentenanwart-
schaften bereits nach drei Jahren nicht mehr ver-
fallen können. Gerade aufgrund der zunehmenden 
Mobilität der Arbeit-nehmer, wäre es aus Verbrau-
cherschutzsicht zu empfehlen, diesen Zeitraum 
auf ein Jahr zu verkürzen. Um einen erreichten In-
validitätsschutz nicht zu gefährden ist dies beson-
ders wichtig. 

Wir fordern daher, dass die Unverfallbarkeit be-
reits nach einem Jahr eintritt. 

3. Insbesondere junge Menschen sollten in Ihrer Mo-
bilität nicht unnötig eingeschränkt werden. Ange-
sichts einer hohen Jugendarbeitslosigkeit in den 
südlichen Mitglieds-staaten ist dies umso wichti-
ger. Daher ist ein Mindestalter nicht notwendig, 
bzw. es sollte sich an den Mindestaltern des Ar-
beitsschutzgesetzes orientiert werden. 

Wir fordern eine weitere Absenkung des Mindest-
alters auf höchstens 18 Jahre.  

4. Informations- und Auskunftspflicht besteht nach 
Entwurf nur auf Verlangen (soft disclosure). Dies 
widerspricht eklatant den Transparenzanforder-
nissen des Verbraucherschutzes. Es sollte eine re-
gelmäßige Information verpflichtend (hard disclo-
sure) für den Anbieter und den Arbeitgeber vorge-
schrieben werden. 

Nur wenn der Verbraucher über alle Altersvorsor-
geansprüche stets hinreichend informiert ist, kann 
er eine selbstbestimmte Altersvorsorgeplanung 
vornehmen. Die Erfahrungen mit den jährlichen 
Informationen zu den Ansprüchen aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung sind positiv. Die Bür-
ger werden regelmäßig für die Altersvorsorgethe-
matik sensibilisiert. Für eine vollumfängliche In-
formation müssen dann aber auch die Angaben 
zur betrieblichen Altersvorsorge hinzutreten.  

Wir fordern daher, dass der Arbeitgeber oder 
Versorgungsträger den Informationspflichten 
nach § 4a jährlich nachzukommen hat. 

Auch sehen wir einen Widerspruch zu den 
Grundsätzen der EU Richtlinie MiFid II, die weit-
reichende Informationen für die Verbraucher vor-
sehen.  

Zusätzlich fordern wir, dass die Informations-
pflichten dahin gehend ergänzt werden, dass eine 
anbieterunabhängige und qualifizierte Beratung 
durch den Arbeitgeber vor Beginn einer betriebli-
chen Altersvorsorge sicherzustellen ist. 

5. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum mit dem Ar-
gument des hohen Kostenauf-wandes, Kleinstan-
wartschaften zwangsweise abgefunden werden 
sollten. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, wenn 
auch innerhalb Deutschlands der Arbeitnehmer 
der Abfindung durch den Arbeitgeber zustimmen 
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müsste. Dies insbesondere, wenn auch ein Invali-
ditätsschutz integriert ist. Es ist schließlich nicht 
nur das angesparte Kapital sondern die Versiche-
rungsleistung insgesamt von Bedeutung. Alters- 
und Invaliditätsvorsorge ist mehr als nur Anspa-
ren. 

Wir fordern, dass die Gleichstellung von inner-
deutschen Arbeitgeberwechseln zu grenzüber-
schreitenden Arbeitgeberwechseln auch bezüg-
lich der Abfindung von Kleinstanwartschaften 
umgesetzt werden sollte. 

6. Wenn der Arbeitnehmer ins EU Ausland wech-
selt, kann seine Kleinstanwartschaft zwangsweise 
abgefunden werden. Dies ist der Fall, wenn er sei-
nen bisherigen Arbeit-geber in Deutschland nicht 
innerhalb von drei Monaten von seinem neuen 
Beschäftigungsverhältnis informiert. Diese Frist 
sehen wir als zu gering an, da bei einem grenz-
überschreitenden Arbeitgeberwechsel üblicher-
weise die Frage nach der betrieblichen Altersvor-
sorge aus der privaten Sicht des Verbrauchers 
nicht höchste Priorität genießen wird.  

Wir fordern, dass wie noch im Referentenentwurf 
vorgesehen, diese Frist auf ein Jahr ausgedehnt 
wird.  

7. Bezüglich der „Formulierungshilfe für einen Än-
derungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
der SPD zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Um-
setzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie- Drucksache 
346/15“:  

Ausdrücklich begrüßen wir die Öffnung der Ver-
rentung angesparten Kapitals in anderer Form als 
einer Versicherungslösung. Wir begrüßen es, dass 
damit der Wettbewerb auch in Fragen der Verren-
tung eröffnet wird und damit die Chancen auf ef-
fizientere Verrentungslösungen deutlich steigen. 

Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass die 
Mobilitätsrichtlinie einseitig die tarifvertraglich 
organisierten Betriebe und Arbeitnehmer bevor-
zugt. Die Betriebe ohne tarifvertragliche Bindung, 
insbesondere die Klein- und Mittelständischen 
Betriebe, werden dadurch an dieser Stelle von der 
EU- und deutschlandweiten Förderung der Ar-
beitnehmermobilität ausgenommen. Dies ist be-
sonders insofern kritisch, da gerade die KMU-Be-
triebe eine Unterversorgung bei der Vorsorge der 
zweiten Säule aufweisen. Dies würde auch dem 
verfassungsrechtlich geltenden Gleichbehand-
lungsgrundsatz Art. 3 GG zu widerlaufen.  

Wir fordern, dass die Möglichkeiten einer nicht-
versicherungsförmigen Verrentung ausgeweitet 
werden.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)446 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2015 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

United Leaders Association - Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
– BT-Drucksache 18/6283 -  

1 Zusammenfassende Bewertung 

Die ULA als Dachverband von fünfzehn Verbänden 
für Fach- und Führungskräfte äußert sich zu dem Ge-
setzentwurf vor dem Hintergrund folgender Überle-
gungen: Funktionierende Systeme der betrieblichen 
Altersversorgung sind für Fach- und Führungskräfte 
mit Einkommensbestandteilen oberhalb der Bemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung un-
verzichtbar für eine lebensstandardsichernde Versor-
gung im Alter. Regulierte Pensionskassen leisten 
hierzu in wichtigen Branchen, insbesondere in der 
chemischen Industrie, einen unverzichtbaren Beitrag.  

Die ULA hält die Umsetzung der Vorgaben der EU-
Richtlinie insgesamt für gelungen. Dies wird in Ab-
schnitt 3 ausführlicher begründet.  

Sie wendet sich aber gegen die geplante Änderung 
von § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG. Dieser Teil des Geset-
zes stellt eine politische Reaktion auf ein Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts dar und dient nicht der Umset-
zung einer Richtlinienvorgabe. Er zielt darauf ab, die 
Nutzung der „Escape-Klausel“ für Arbeitgeber, die 
sich regulierter Pensionskassen bedienen, rückwir-
kend auszuweiten. Damit würde in rechtlich bedenk-
licher Weise in erworbene Ansprüche aus bereits be-
stehenden Versorgungszusagen eingegriffen. Diese 
Einschätzung wird in Abschnitt 2 näher begründet. 

2  Zur geplanten Änderung von § 16 Abs. 3 Nr. 2  
BetrAVG 

Die ULA hat grundsätzlich Verständnis für den im Be-
gründungsteil erwähnten Wunsch von Arbeitgebern 
nach Planungssicherheit im Durchführungsweg Pen-
sionskasse, insbesondere über das Bestehen und den 
Umfang einer möglichen Anpassungsprüfungspflicht. 
Sie ist auch der Auffassung, dass eine Beteiligung der 
Leistungsbezieher an den Überschüssen, die auf den 
Rentenbestand entfallen, unter bestimmten Voraus-
setzungen als Anpassungsmechanismus im Vergleich 
zur Anpassungsprüfungspflicht nach § 16 Abs. 1 Nr. 
1 und 2 BetrAVG gleichwertig sein kann. Dement-

sprechend ist es aus Sicht der ULA auch unproblema-
tisch, wenn für neuere Versorgungszusagen Rentener-
höhungen aus Überschüssen die Regel und Rentener-
höhungen in Folge einer Anpassungsprüfung die (sel-
tene und bei gezielter Ausgestaltung der Zusage auch 
vermeidbare) Ausnahme darstellen werden. 

Bedenken hat die ULA hingegen gegen die geplante 
weitreichende rückwirkende Anwendung der „Es-
cape-Klausel“, insbesondere auf Zusagen, für die 
diese gesetzgeberische Option im Zeitpunkt ihrer Er-
teilung noch gar nicht zur Verfügung stand.  

Zur Erläuterung: Der Gesetzgeber hat bereits vor ge-
raumer Zeit dem Wunsch der Arbeitgeber nach mehr 
Planungssicherheit Rechnung getragen und zum 
1.1.1999 mit § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG die „Escape-
Klausel“ eingeführt. Arbeitgeber kennen seither die 
Voraussetzungen, unter denen sie dauerhaft von der 
Anpassungsprüfungspflicht frei werden. Neben der 
bereits erwähnten Verwendung sämtlicher auf den 
Rentenbestand entfallenden Überschüsse zur Erhö-
hung laufender Leistungen ist dies die Verwendung 
eines Rechnungszinses, der den in § 65 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a VAG geregelten Höchstrechnungszins 
nicht überschreitet. 

Ganz grundsätzlich beurteilt die ULA rückwirkende 
Eingriffe in die Regelungen über die Betriebsrenten-
anpassung kritisch. Eine Anpassungsprüfungspflicht, 
die im Zeitpunkt der Erteilung der Versorgungszu-
sage bestand (also ab Dezember 1974 bis zum Inkraft-
treten des § 16 Abs. 3 Ziff. 2 am 01.01.1999) ist ein 
wesentlicher wertbildender und dadurch auch recht-
lich geschützter Bestandteil dieser Zusage. Auch das 
Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung vom 
30. September 2014 (3 AZR 617/12) die rückwirkende 
Anwendbarkeit der Escape-Klausel eng begrenzt und 
zwar auf Zusagen, die nach dem 16.5.1996 erteilt 
wurden, also ab dem Datum des Inkrafttretens der De-
ckungsrückstellungsverordnung, in der der Höchst-
rechnungszins festgelegt wird. 

Die ULA hält eine Beschränkung der Rückwirkung 
auch deshalb für sachgerecht, weil (erst) ab dem 
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16.5.1996 ein konkreter Maßstab existierte, der die 
Arbeitgeber in die Lage versetzte, zu beurteilen ob ein 
aufsichtsrechtlich individuell für die von ihm ge-
wählte regulierte Pensionskasse genehmigter Rech-
nungszins eventuell negative Auswirkungen auf die 
Wertsicherung der späteren Pensionskassenrente ha-
ben könnte. 

Bei Rechnungszinsen oberhalb von § 65 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a VAG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 
DeckRV ist dies der Fall. Vergleichsweise hohe Rech-
nungszinsen verhelfen zwar den Anwärtern in der 
Ansparphase zu höheren Anfangsrenten. In der Folge 
verringern sie aber die Aussichten auf Überschüsse, 
die für eine Rentenerhöhung verwendet werden kön-
nen. Sie schaffen damit einen objektiven Grund für 
das Fortbestehen einer Anpassungsprüfungspflicht 
des Arbeitgebers. Der Gedanke, eine Betriebsrente 
könnte allein wegen eines höheren Ausgangsbetrags 
weniger schutzbedürftig vor dem Risiko einer inflati-
onsbedingten Auszehrung sein, aus Sicht der ULA 
vom Normzweck von § 16 nicht gedeckt. Er spielt in 
anderen Durchführungswegen jedenfalls keine Rolle, 
insbesondere nicht bei der Direktzusage. Die Ände-
rung sollte daher auf Neuzusagen beschränkt werden. 

3 Zu den Vorschlägen für die Umsetzung der Vor-
gaben der EU-Mobilitätsrichtlinie.  

3.1 Allgemeine Bewertung der Richtlinie 

Die ULA bewertet die Vorgaben aus der EU-Mobili-
tätsrichtlinie, die nunmehr zur Umsetzung anstehen, 
insgesamt ambivalent. Auf europäischer Ebene hatte 
sie sich in den letzten Jahren über ihren Dachverban-
des CEC – European Managers (einem von der Kom-
mission offiziell anerkannten Sozialpartner) zwar 
wiederholt für angemessene mobilitätsfördernde 
Maßnahmen ausgesprochen. Die unter dem Namen 
„Portabilitäts-Richtlinie“ bekannt gewordenen Vor-
gänger-Entwürfe waren aus Sicht von CEC und ULA 
aber zum Teil deutlich zu weitgehend und wurden 
von beiden Verbänden nicht unterstützt.  

Die jetzt zur Umsetzung anstehende „Mobilitäts-
Richtlinie“ nimmt im Vergleich dazu deutlich stärker 
auf gewachsene Besonderheiten des deutschen Be-
triebsrentenrechts Rücksicht. Das gilt auch für den 
systematischen Zweck der betrieblichen Altersversor-
gung, die in ihrer arbeitgeberfinanzierten Variante 
nicht nur ein Vergütungsbestandteil, sondern auch 
ein wichtiges personalpolitisches Instrument ist. Die 
ULA setzt sich dafür ein, dass dies auch in Zukunft 
weiterhin der Fall sein wird.  

Aus Sicht der ULA hat das deutsche Betriebsrenten-
recht bis heute die Mobilität von Arbeitnehmern in-
nerhalb des europäischen Binnenmarktes nur in ge-
ringem Maße behindert. Ohnehin war die Mobilität 
deutscher Arbeitnehmer (was dauerhafte Wegzüge 
aus Deutschland über den zeitlichen Rahmen einer 
Entsendung anbelangt) bislang eher gering ausge-
prägt. Allerdings wird in Zukunft die Zahl derartiger 
Fälle steigen. Darüber hinaus steigt im Gegenzug, ins-
besondere seit Beginn der europäischen Schulden-
krise, die Zahl der Zuwanderer aus EU-Mitgliedsstaa-
ten nach Deutschland. Die Umsetzung der Richtlinie 
wird EU-weit dazu beitragen, dass es bei Wegzügen 

aus anderen Mitgliedsstaaten nach Deutschland selte-
ner zu Einbußen bei Versorgungsansprüchen kommt. 
Dies liegt auch im unmittelbaren Interesse der auf-
nehmenden Unternehmen in Deutschland.  

Die Einschränkungen bei der Nutzung von Versor-
gungszusagen als Personalbindungsinstrument 
(durch kürzere Unverfallbarkeitsfristen) sowie die an 
verschiedenen Stellen ein-tretenden Kostensteigerun-
gen erscheinen vor diesem Hintergrund als noch ver-
hältnismäßig.  

Zu dieser Beurteilung trägt maßgeblich bei, dass die 
Gültigkeit des Gesetzes auf Beschäftigungszeiten 
nach der Umsetzung in nationales Recht beschränkt 
bleibt und dass eine Anwendung der Neuregelungen 
auf Systeme, die vor dem 20. Mai 2014 (dem Inkraft-
treten der Richtlinie) geschlossen waren, ausge-
schlossen wird.  

Die ULA begrüßt insoweit, dass die Vorgaben aus der 
Richtlinie in zeitlicher Hinsicht „eins zu eins“ umge-
setzt wurden. Der räumliche und personelle Anwen-
dungsbereich des Referenten-Entwurfs, nämlich die 
Anwendung auf inländische und grenzüberschrei-
tende Sachverhalte, ist nicht zu beanstanden. Der 
Umstand, dass die Richtlinie selbst nur eine Anwen-
dung auf grenzüberschreitende Sachverhalte vor-
schreibt, ist aus ULA-Sicht zu vernachlässigen, da 
eine allgemeine Anwendung in den letzten Beratun-
gen zwischen den Mitgliedsstaaten einvernehmlich 
politisch gewollt war und auch aus Gründen der Prak-
tikabilität für die Rechtsanwender die einzig realis-
tisch denkbare Umsetzungsmöglichkeit darstellt. 

3.2  Zur geplanten Umsetzung der Vorgaben für die 
Abfindungen von Kleinstanwartschaften (§ 3 
Abs. 2 BetrAVG)  

Die ULA kann die Kritik nachvollziehen, die seit dem 
Inkrafttreten der Richtlinie an dem in der Richtlinie 
enthaltenen Verbot einer einseitigen Abfindung von 
Kleinstanwartschaften geäußert wurde. Sie hat daher 
keine Bedenken dagegen, dass diese Richtlinien-An-
forderung ausnahmsweise nur für grenzüberschrei-
tende Sachverhalte vorgesetzt wird.  

3.3  Zu der geplanten Ausweitung der Auskunfts-
pflichten  

Die ULA hält die Ausweitung der Informationspflich-
ten und den Wegfall der Voraussetzung eines „be-
rechtigten Interesses“ auf Seiten des Arbeitnehmers 
für ebenso maß- wie sinnvoll.  

Bekanntlich haben auf europäischer Ebene bereits vor 
einiger Zeit die Diskussionen über noch wesentlich 
weiterreichende Informationsansprüche bzw. Aus-
kunftsverpflichtungen begonnen. Hier muss natürlich 
(wie auch in allen anderen Fragen des Betriebsrenten-
rechts) Rücksicht auf die hohe systemische Komple-
xität des deutschen Betriebsrentenrechts und histo-
risch gewachsene Besonderheiten genommen wer-
den. Auch sollten unnötige Kosten und unverhältnis-
mäßige Haftungsrisiken für Arbeitgeber vermieden 
werden. 

Verbesserungen gegen über dem Status quo sind aber 
dennoch ein lohnendes Ziel. Nicht nur bei Fach- und 
Führungskräften, sondern auch bei vielen anderen 
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Arbeitnehmern beruhen die gesamten Versorgungs-
anwartschaften mittlerweile auf einer Mehrzahl von 
betrieblichen Versorgungszusagen und privaten Vor-
sorgeprodukten. Arbeitnehmer müssen heute noch ei-

nen hohen, vielfach kaum zumutbaren Aufwand täti-
gen, um eine aussagefähige Gesamtübersicht über den 
Stand der Anwartschaften und die Höhe der erreich-
ten Anwartschaften und der in Zukunft zu erwarten-
den Versorgungsleistungen zu erhalten. 
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Robert Bosch GmbH 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 
– BT-Drucksache 18/6283 -  

Gerne möchten wir aus der Sicht der betrieblichen 
Praxis und den gewonnenen Erfahrungen des Pensi-
onsfonds der Bosch Gruppe, des Bosch Pensions-
fonds (BPF), konkret zum vorgesehenen Änderungs-
antrag zur Änderung des Versicherungsaufsichtsge-
setzes Stellung nehmen.  

Unser Votum: Der Änderungsantrag ist sachlich sehr 
zu begrüßen. Der diesbezügliche Gesetzesbeschluss 
im Rahmen des laufenden Gesetzgebungs-verfahrens 
zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie noch in 
2015 ist zudem auch sehr dringlich, um angesichts 
der fortdauernden Niedrigzinsphase die Vorteile des 
Neukonzeptes baldmöglichst zu nutzen und Nach-
teile für Neurentner zu vermeiden. 

Das mit dem Nachtrag vorgelegte Konzept für die Ren-
tenbezugsphase von Beitragszusagen mit Mindestleis-
tung ermöglicht ab 2016 auch den deutschen Pensi-
onsfonds nichtversicherungsförmige Leistungen zu 
gewähren.  

Die Wirkungsweise des Neukonzepts möchten wir an 
unserem seit 2002 bestehenden BPF und dem sich 
dort jetzt zügig aufbauenden Rentnerbestand wie folgt 
verdeutlichen:  

Der gesetzliche Höchstrechnungszins (HRS) für die 
bisherige versicherungsförmige Verrentung ist in den 
letzten Jahren stetig gefallen. Dies führte bereits zu ei-
ner erheblichen Startrentenreduzierung für die je-
weils betroffenen Arbeitnehmer. 

Nur noch für 2015 kann der BPF mittels eines geneh-
migten Pensionsplans Startrenten für Neurentner mit 
einem Zins von 1,75 % verrenten. 2016 müsste dann 
der BPF bei weiter versicherungsförmiger Durchfüh-
rung den Verrentungszins auf den HRS von 1,25% 
senken.  

Würde es jetzt weiter allein nur bei der „Versiche-
rungsförmigkeit“ bleiben, könnte aber der BPF An-
fang 2016 aufgrund der Marktgegebenheiten der 
Niedrigzinsphase nicht einmal mehr eine Neuverren-
tung mit dem HRS von 1,25% ermöglichen. Denn es 
gibt am Markt keine Kapitalanlagen, die eine „si-
chere“ Verzinsung (i.S.d. Versicherungsförmigkeit“) 
von 1,25% ermöglichen. Daher könnte der BPF bei 
„versicherungsförmiger“ Verrentung ab 2016 höchs-
tens einen tatsächlichen Verrentungszins von 0,5% 
gewähren. Damit würden in 2016 ff pro Jahr für 
ca. 2.500 bis 3.000 Neurentner des BPF die Startren-
ten ggü. 2015 um ca. 17% (!) gegenüber Neurentnern 
in 2015 irreversibel abgesenkt.   

Mit dem Neukonzept kann dies vermieden werden. 
Aufgrund breiterer Kapitalanlagenstreuung können 
für die vorgenannten Neurentner nach heutigem 
Stand von 2016 an Startrenten mit 1,5% verrentet 
werden.  

Es sollte daher dringlich das Neukonzept ab 2016 
Neurentnern in deutschen Pensionsfonds zur Verfü-
gung stehen können. 

Zu unterstreichen ist, dass das Neukonzept eine frei-
willige zusätzliche Option für die betrieblichen und 
tariflichen Partner und die Pensionsfonds eröffnet. 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass es auch mittels be-
trieblicher Regelungen über Betriebsvereinbarungen 
umgesetzt werden kann. Die dafür notwendige Zu-
stimmung der Tarifvertragsparteien wird bei sachge-
rechten Lösungen erreichbar sein.  

Die Stellungnahme erfolgt im Einvernehmen mit dem 
Konzernbetriebsrat der Bosch Gruppe. 

 

 


